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21210
21220
21253

Durchführung
der Bundesärzteordnung,

der Bundes-Apothekerordnung und
des Gesetzes über die Ausübung

der Zahnheilkunde
RdErl. d. Ministeriums für

Arbeit, Gesundheit und Soziales v. 7. 12. 2006
III 7 – 0400.3.0/0402.1/0430.2 –

Bei der Durchführung 

–  der Bundesärzteordnung (BÄO) vom 16. April 1987 
(BGBl. I S. 1218),

–  der Bundes-Apothekerordnung (BApO) vom 19. Juni 
1989 (BGBl. I S. 1106) und

–  des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde 
(ZHG) vom 31. März 1952 (BGBl. I S. 221)

in der jeweils geltenden Fassung ist wie folgt zu ver-
fahren:

A
Erteilung der Approbation

1
Erteilung der Approbation 

–  als Ärztin oder als Arzt an die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 BÄO,
–  als Apothekerin oder als Apotheker an die in § 4 Abs. 1 

Nr. 1 BApO
und 
–  als Zahnärztin oder als Zahnarzt an die in § 2 Abs. 1 

Nr. 1 ZHG
genannten Personen

1.1
Von Antragstellenden, die in der Bundesrepublik 
Deutsch land
–  die Ärztliche Prüfung,
–  die Pharmazeutische Prüfung oder
–  die Zahnärztliche Prüfung
bestanden haben, sind folgende Unterlagen vorzulegen:

1.1.1
Ein kurz gefasster Lebenslauf, in dem auch der Studien-
gang sowie der berufliche Werdegang darzulegen sind;

1.1.2
die Geburtsurkunde oder ein Auszug aus dem Familien-
buch der Eltern, bei Verheirateten auch die Heiratsur-
kunde, aus der die Namensführung hervorgeht, oder ein 
Auszug aus dem für die Ehe geführten Familienbuch, bei 
Lebenspartnern eine aktuelle Bestätigung der zuständi-
gen Behörde über den Partnerschaftsnamen (z. B. Lebens-
partnerschaftsurkunde);

1.1.3
ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit; bei Deut-
schen reicht in der Regel die Vorlage des gültigen Perso-
nalausweises oder des Reisepasses der Bundesrepublik 
Deutschland aus.

Bestehen begründete Zweifel an der Eigenschaft als 
Deutscher im Sinne des Art. 116 GG, ist die Vorlage 
eines Staatsangehörigkeitsausweises, des Ausweises über 
die Rechtsstellung als Deutscher, einer Einbürgerungs-
urkunde oder zusätzlich zu dem Personalausweis der 
Ausweis für Vertriebene oder Flüchtlinge A oder B zu 
fordern.

Bei Staatsangehörigen eines der übrigen Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem 
Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder 
Deutschland und die Europäische Union vertraglich ei-
nen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben 
(Europäische Staaten) ist die Vorlage eines gültigen Rei-
sepasses erforderlich.

Bei britischen Pässen ist Folgendes zu beachten:

Der britische Europareisepass weist Inhaberinnen und 
Inhaber nur dann als Staatsangehörige im Sinne des Ge-
meinschaftsrechts aus, wenn er die Überschrift „Euro-
pean Union“ oder „European Community“ trägt. Fehlt 
diese Überschrift, genießen Inhaberinnen und Inhaber 
keine Freizügigkeit nach dem Gemeinschaftsrecht;

1.1.4
ein amtliches Führungszeugnis, das nicht früher als ei-
nen Monat vor der Vorlage ausgestellt sein darf;

1.1.5
eine Erklärung darüber, ob die Antragstellenden vorbe-
straft oder gegen sie ein gerichtliches Strafverfahren, ein 
staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren anhängig 
ist oder berufs- bzw. disziplinarrechtliche Maßnahmen 
getroffen oder eingeleitet worden sind;

1.1.6
eine ärztliche Bescheinigung, die bei Vorlage nicht älter 
als einen Monat sein darf, aus der hervorgeht, dass die 
Antragstellenden nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur 
Ausübung des jeweiligen Berufes ungeeignet sind. In 
Zwei felsfällen ist eine weitere ärztliche oder eine amt-
liche Bescheinigung der unteren Gesundheitsbehörde 
anzufordern;

1.1.7
das Zeugnis über die 
–  Ärztliche,
–  Pharmazeutische oder
–  Zahnärztliche
Prüfung.

1.1.8
Sind Unterlagen in fremder Sprache abgefasst, so soll 
eine Übersetzung in deutscher Sprache beigefügt wer-
den. In begründeten Fällen, insbesondere wenn es auf 
den genauen Wortlaut ankommt oder Zweifel an der 
Richtigkeit der vorgelegten Übersetzung bestehen, ist die 
Vorlage einer beglaubigten oder von öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscherinnen oder Übersetzerinnen 
oder Dolmetschern oder Übersetzern angefertigten Über-
setzung zu verlangen (qualifizierte Übersetzung). Eine 
im Ausland gefertigte Übersetzung steht einer qualifi-
zierten Übersetzung gleich, wenn entweder die Überset-
zerin oder der Übersetzer von der diplomatischen Ver-
tretung der Bundesrepublik Deutschland anerkannt 
worden ist oder die Vertretung die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Übersetzung bestätigt. 

1.1.9
Sofern die unter 1.1.2 und 1.1.3 geforderten Unterlagen 
nicht im Original vorgelegt werden können, sind amtlich 
beglaubigte Abschriften oder Ablichtungen vorzulegen. 
Der RdErl. d. Innenministeriums v. 28. April 1977 (SMBl. 
NRW. 2010) ist zu beachten. Die Beglaubigung kann 
auch durch einen Notar vorgenommen werden. 

1.1.10
Die Antragstellenden müssen über die Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügen, die für die beabsichtigte 
Tätigkeit notwendig sind. Sie müssen sich spontan und 
weitgehend fließend insbesondere mit Patientinnen und 
Patienten angemessen verständigen sowie komplexe 
Texte und Fachdiskussionen zu medizinischen oder 
zahnmedizinischen bzw. pharmazeutischen Themen ver-
stehen und wiedergeben können.

Soweit das Diplom als
–  Ärztin, Arzt, 
–  Apothekerin, Apotheker oder
–  Zahnärztin, Zahnarzt

an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben wurde 
oder die Antragstellenden eine deutschsprachige Kennt-
nis- oder Weiterbildungsprüfung bestanden haben, sind 
weitere Nachweise nicht erforderlich.

Im Übrigen sollen die allgemeinen Sprachkenntnisse 
durch Prüfungszeugnisse nachgewiesen werden, die zu-
mindest den Anforderungen der Stufe B2 des „Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ 
(GER) oder einem gleichwertigen Sprachniveau entspre-
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chen. In besonderen Ausnahmefällen, in denen die An-
tragstellenden nachweisbar ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Standardsprache besitzen (z. B. deutsche Mut-
tersprache, Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
an einer deutschsprachigen Schule), kann auf die Vor-
lage dieser Sprachzertifikate verzichtet werden.

Die Beherrschung der (zahn-)medizinischen bzw. phar-
mazeutischen Fachsprache ist durch einen Test nachzu-
weisen, in dem das Leseverstehen sowie der mündliche 
Ausdruck geprüft werden. Hierzu erhalten die Antrag-
stellenden einen Text aus einem Fachartikel (Länge ca. 
500 Wörter), den sie mündlich nach einer Vorbereitungs-
zeit von ca. 20 Minuten zusammengefasst, im Wesent-
lichen zutreffend und sprachlich gut wiedergeben müs-
sen. Darüber hinaus müssen sie in einem simulierten Pa-
tientengespräch nachweisen, dass sie Patientinnen und 
Patienten in einer verständlichen Sprache aufklären und 
beraten können (Dauer des Gespräches ca. 20 Minuten).

1.2
Von Personen, die in einem der Europäischen Staaten 
die Ausbildung abgeschlossen haben, ist darüber hinaus 
eine Erklärung abzugeben, dass sie zukünftig ihre beruf-
liche Tätigkeit in dem jeweiligen Regierungsbezirk ausü-
ben wollen und dass sie in keinem anderen Land der 
Bundesrepublik einen Antrag auf Erteilung der Appro-
bation gestellt haben oder stellen werden. Gegebenen-
falls sind entsprechende Nachweise (z. B. Miet- oder 
Pachtvertrag) vorzulegen. 
–  § 39 Abs. 3 und 4 der Approbationsordnung für Ärzte 

(ÄAppO) vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405),
–  § 20 Abs. 3 und 4 der Approbationsordnung für Apo-

theker (AAppO) vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489) 
und

–  § 59 Abs. 3 und 4 der Approbationsordnung für Zahn-
ärzte (ZAppO) vom 26. Januar 1955 BGBl. I S. 37)

in der jeweils geltenden Fassung sind zu beachten. 

1.2.1
Anstelle des in der Nummer 1.1.7 bezeichneten Zeug-
nisses ist/sind das in dem betreffenden Europäischen 
Staat erteilte ärztliche, pharmazeutische oder zahnärzt-
liche Diplom, Prüfungszeugnis oder sonstige Befähi-
gungsnachweise (Arzt-, Apotheker-, Zahnarztdiplom) 
vorzulegen. Auf die Vorschriften der § 39 Abs. 2 ÄAppO, 
§ 20 Abs. 2 ÄAppO sowie 59 Abs. 2 ZAppO wird verwie-
sen. Bei begründetem Zweifel kann von der Behörde des 
Staates, in dem das Diplom ausgestellt wurde, die Bestä-
tigung verlangt werden, dass dieser Nachweis echt ist 
und den einschlägigen Vorschriften entspricht.

1.2.2
Ist das Diplom eines der übrigen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union in der Anlage

–  zu § 3 Abs. 1 Satz 2 BÄO aufgeführt und nach dem 
20. Dezember 1976 ausgestellt oder 

–  zu § 2 Abs. 1 Satz 2 ZHG aufgeführt und nach dem 
27. Januar 1980 ausgestellt,

besteht bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen ein 
Rechtsanspruch auf Erteilung der Approbation. Ist der 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union nach dem 20. 
Dezember 1976 beigetreten, wird auf eine Ausbildung 
abgestellt, die nach dem Datum des Beitritts oder bei ab-
weichender Vereinbarung nach dem vereinbarten Datum 
begonnen wurde.

Ist das Diplom eines Europäischen Staates in der Anlage

–  zu § 4 Abs. 1a BApO aufgeführt, 

besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Approba-
tion, wenn die Ausbildung nach dem in der Anlage auf-
geführten jeweiligen Stichtag begonnen wurde.

1.2.3
Nummer 1.2.2 Satz 1 gilt für ärztliche und zahnärztliche 
Diplome, die in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach dem 
31. Dezember 1992 ausgestellt worden sind, entsprechend. 
Bei Diplomen eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den EWR, mit dem eine besondere Vereinba-
rung zum Zeitpunkt der Geltung der Verpflichtungen aus 
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 07. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl. EG L 255) getroffen 
worden ist, gilt das hiernach maßgebende Datum.

1.2.4
Für ärztliche und zahnärztliche Diplome, die von Ver-
tragsstaaten, denen Deutschland und die Europäische 
Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische 
Union vertraglich einen entsprechenden Anspruch ein-
geräumt haben, ausgestellt worden sind, gilt Nummer 
1.2.2 Satz 1 ab dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt ent-
sprechend.

1.2.5
Entsprechen die Nachweise nicht der in der Anlage 

–  zu § 3 Abs. 1 Satz 2 BÄO,

–  zu § 4 Abs. 1a BApO oder

–  zu § 2 Abs. 1 Satz 2 ZHG 

jeweils aufgeführten Bezeichnung, sind sie mit einer Be-
scheinigung der zuständigen Behörde darüber vorzule-
gen, dass die abgeschlossene Ausbildung den Mindestan-
forderungen des Art. 24, Art. 44 oder Art. 34 der Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 07. September 2005 (ABl. EG L 255) in der je-
weils geltenden Fassung entspricht und die Nachweise 
den für diesen Staat in den Anlagen jeweils Genannten 
gleichstehen. 

Ist ein vorgelegtes Diplom vor den für die Anerkennung 
der in den Nummern 1.2.2 bis 1.2.4 genannten Daten 
ausgestellt worden, ist auch dieser Nachweis anzuerken-
nen, wenn ihm eine Bescheinigung der zuständigen Be-
hörde des jeweiligen Staates darüber beigefügt ist, dass 
die Ausbildung den Mindestanforderungen der jewei-
ligen Richtlinie des Rates entspricht. Sind die Mindest-
voraussetzungen nicht erfüllt, so ist die Vorlage einer 
Bescheinigung der zuständigen Behörde des jeweiligen 
Staates zu verlangen, aus der sich ergibt, dass die An-
tragstellenden während der fünf Jahre vor Antragstel-
lung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tat-
sächlich und rechtmäßig den Beruf in einem Europä-
ischen Staat in Vollzeit ausgeübt haben. Bei Teilzeitbe-
schäftigung verlängern sich die Zeiten entsprechend.

1.2.6
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen 
Behörde oder Stelle des Landes, in welchem die Antrag-
stellenden ihre Ausbildung absolviert haben, dass sie zur 
uneingeschränkten Ausübung des Berufes berechtigt sind 
und gegen sie keine berufs- oder disziplinarrechtlichen 
Maßnahmen getroffen oder eingeleitet worden sind.

1.2.7
Eine Approbation darf nicht erteilt werden, wenn in 
der Bundesrepublik Deutschland eine in der jeweiligen 
Approbationsordnung vorgesehene Prüfung oder ein 
 Abschnitt dieser Prüfungen endgültig nicht bestanden 
wurde.

1.3
Von Antragstellenden, die eine abgeschlossene Ausbil-
dung außerhalb der Europäischen Staaten erhalten ha-
ben, sind die in den Nummern 1.1.1 bis 1.1.6 genannten 
Nachweise vorzulegen. Die Nummern 1.1.8 bis 1.1.10, 
1.2, 1.2.6 und 1.2.7 gelten entsprechend.

1.3.1
An die Stelle des nach Nummer 1.1.7 vorzulegenden 
Zeugnisses tritt die nach Abschluss der Ausbildung in 
dem betreffenden Staat erhaltene Berechtigung zur Aus-
übung des jeweiligen Berufes. Legen die Antragstellen-
den ein Diplom vor, nach dem sie zur uneingeschränkten 
Ausübung des erlernten Berufes in dem betreffenden 
Land ermächtigt waren, so reicht dies in der Regel als 
Nachweis für eine abgeschlossene Ausbildung aus.

1.3.1.1
Können die Nachweise über die abgeschlossene Ausbil-
dung nicht im Original vorgelegt werden, gilt Nummer 
1.1.9 entsprechend. 

1.3.1.2
Bestehen Zweifel an der Echtheit einer Urkunde, soll sie 
durch die diplomatische oder konsularische Vertretung 
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der Bundesrepublik Deutschland in dem Herkunftsstaat 
legalisiert oder durch die deutsche Auslandsvertretung 
im Wege der Amtshilfe hinsichtlich ihrer Echtheit und 
inhaltlichen Richtigkeit überprüft werden. Soweit die 
Urkunde durch völkerrechtliche Verträge von der Lega-
lisation befreit ist, ist die Ausstellung einer Apostille zu 
verlangen.

1.3.1.3
Soweit die Nachweise nicht in deutscher Sprache ausge-
stellt sind, sind sie zusätzlich in qualifizierter Überset-
zung vorzulegen.

1.3.2
Sofern die Frage der abgeschlossenen Ausbildung nicht 
aus eigener Sachkenntnis beurteilt werden kann, ist eine 
Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen der Kultusministerkonferenz in 53113 Bonn 
und/oder ein anderes Sachverständigengutachten einzu-
holen.

1.3.3
Zur Gewährleistung des Patientenschutzes und zur qua-
litätsorientierten Ausübung des Heilberufes darf die zur 
uneingeschränkten Berufsausübung berechtigende Ap-
probation Antragstellenden, die die Voraussetzungen 
nach 

–  § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BÄO,

–  § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BApO oder

–  § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ZHG

nicht erfüllen, nur erteilt werden, wenn die Gleichwer-
tigkeit des Ausbildungstandes unter Anlegung strenger 
Maßstäbe eindeutig nachgewiesen ist.

1.3.3.1
Maßstab für die Prüfung der Gleichwertigkeit ist der 
Ausbildungsstand nach dem erfolgreichen Abschluss 
eines Studiums der 

–  Humanmedizin von mindestens sechs Jahren 

–  Pharmazie von mindestens fünf Jahren oder

–  Zahnheilkunde von mindestens fünf Jahren

in der Bundesrepublik Deutschland gemäß den Anforde-
rungen der jeweils geltenden Approbationsordnung. 
Hierbei kommt es nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts allein auf die objektiven Umstände 
des konkreten Ausbildungsstandes an.

1.3.3.2
Entscheidend ist, ob die Ausbildungsgegenstände und 
die Wirksamkeit ihrer Vermittlung der deutschen Aus-
bildung entsprechen. Hinsichtlich der Ausbildungsge-
genstände sind die Studieninhalte (der Ausbildungsstoff 
und der zeitliche Umfang der einzelnen Fächer) sowie 
die Anteile von praktischer und theoretischer Ausbil-
dung zu vergleichen. Die Wirksamkeit der Vermittlung 
der Inhalte hängt im Wesentlichen von der Verlässlich-
keit der Leistungskontrollen ab.

1.3.3.3
Besondere Bedeutung kommt der offiziellen Mindeststu-
diendauer zu. Liegt diese unter den in der Nummer 
1.3.3.1 genannten Zeitrahmen, muss im Regelfall allein 
hieraus geschlossen werden, dass der im Ausland er-
reichte Ausbildungsstand dem deutschen Ausbildungs-
stand nicht gleichwertig ist.

1.3.3.4
Bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit des ärztlichen 
und zahnärztlichen Ausbildungsstandes ist die von der 
„Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Landesprüfungs-
ämter zum Vollzug des Ausbildungs- und Prüfungsrechts 
der Heilberufe“ in Zusammenarbeit mit der in Nummer 
1.3.2 genannten Zentralstelle und der Bundesärztekammer 
erarbeitete Liste über die Einstufung der Gleichwertigkeit 
ausländischer Ausbildungen in der Humanmedizin und 
der Zahnmedizin zu Grunde zu legen. In begründeten Fäl-
len kann eine eingehende Darlegung des Ausbildungs-
ganges mit Vorlage aller Studiennachweise, Zeugnisse 
usw. verlangt und die Stellungnahme der in Nummer 1.3.2 
genannten Zentralstelle eingeholt werden. Fremdsprachige 
Unterlagen bedürfen einer qualifizierten Übersetzung.

1.3.4
Entspricht der Ausbildungsstand nach einer im Ausland 
abgeschlossenen Ausbildung dem nach einer Ausbildung 
in der Bundesrepublik Deutschland, ist bei Vorliegen der 
sonstigen Voraussetzungen die Approbation zu erteilen.

1.3.5
Entspricht der Ausbildungsstand nach einer im Ausland 
abgeschlossenen Ausbildung nicht dem nach einer Aus-
bildung in der Bundesrepublik Deutschland oder ist die 
Gleichwertigkeit nur mit unangemessenem zeitlichen 
oder sachlichen Aufwand festzustellen, ist durch die Ab-
legung einer Prüfung ein gleichwertiger Kenntnisstand 
nachzuweisen. Von einem unangemessenen zeitlichen 
oder sachlichen Aufwand ist grundsätzlich dann auszu-
gehen, wenn über die Einholung der Stellungnahme der 
in Nr. 1.3.2 genannten Zentralstelle und weitere einfache 
Nachforschungen hinaus zusätzliche Gutachten erfor-
derlich sind. 

Der Ablauf des Prüfungsverfahrens ergibt sich 

–  für Ärztinnen und Ärzte aus Anlage 3, 

–  für Zahnärztinnen und Zahnärzte aus Anlage 3 a.

Die Kenntnisprüfung für Apothekerinnen und Apothe-
ker erfolgt in Form der Teilnahme am Dritten Abschnitt 
der Pharmazeutischen Prüfung vor dem zuständigen 
Prüfungsausschuss des Landesprüfungsamtes für Medi-
zin, Psychotherapie und Pharmazie.

1.3.5.1
Vor der Teilnahme an der Prüfung kann Antragstellen-
den eine Berufserlaubnis 
–  gem. § 10 Abs. 1 BÄO für eine achtzehnmonatige 

strukturierte ärztliche Tätigkeit (davon mindestens je 
sechs Monate Innere Medizin und Chirurgie), 

–  gem. § 11 Abs. 1 BApO für eine einjährige pharmazeu-
tische Tätigkeit in einer Apotheke (darüber hinaus 
sollten die Antragstellenden an den begleitenden Un-
terrichtsveranstaltungen nach § 4 Abs. 4 AAppO teil-
nehmen) oder

–  gem. § 13 Abs. 1 ZHG für eine einjährige zahnärztliche 
Tätigkeit

unter Aufsicht, Anleitung und Verantwortung einer oder 
eines approbierten Berufsangehörigen als Anpassungs-
zeit erteilt werden. Die Berufserlaubnis wird für den in 
Satz 1 genannten zeitlichen Umfang innerhalb eines 
Zeitraums von drei Jahren erteilt. 

Bei Erteilung der Berufserlaubnis ist darauf hinzuwei-
sen, dass die weiteren Entscheidungen über die Berufs-
zulassung vom Ergebnis der Prüfung abhängig sind. Zur 
Prüfung ist die Originalurkunde, auf deren Rückseite die 
tatsächlichen Beschäftigungszeiten dokumentiert sind, 
vorzulegen.

Die Berufserlaubnis für eine Anpassungszeit kann auch 
an Staatsangehörige der mit der EU durch Europaab-
kommen verbundenen Staaten erteilt werden, wenn sie 
erklären, sich in der Bundesrepublik Deutschland nie-
derlassen zu wollen. Die Berufserlaubnis ist zu versagen, 
wenn nach den konkreten Umständen des Einzelfalles 
erkennbar ist, dass nach der Anpassungszeit keine selb-
ständige Erwerbstätigkeit beabsichtigt ist.

1.3.5.2
Kann durch die Prüfung die Gleichwertigkeit des Kennt-
nisstandes nicht festgestellt werden, darf sie einmal nach 
einer Frist von mindestens sechs Monaten wiederholt 
werden. Zwischen den Prüfungen kann eine Berufser-
laubnis für die Dauer von maximal einem Jahr erteilt 
werden, wenn die Prüfungskommission festgestellt hat, 
dass (ggf. unter welchen Auflagen) eine berufliche Tätig-
keit ohne Beeinträchtigung der gesundheitlichen Belange 
von Patientinnen und Patienten möglich ist.

1.3.6
Hat ein anderer Europäischer Staat das Diplom eines 
Staatsangehörigen eines Europäischen Staates als dem 
in diesem Staat erworbenen nationalen Befähigungs-
nachweis gleichwertig anerkannt, ist wie folgt zu verfah-
ren, wenn der Ausbildungsstand nach der im Drittland 
abgeschlossenen Ausbildung nicht dem nach einer Aus-
bildung in der Bundesrepublik Deutschland entspricht:

Anlage 3

Anlage 3 a
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Die Approbation ist zu erteilen, wenn die Antragstellen-
den nachweisen, dass sie die für die Approbationsertei-
lung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in einem 
anderen Europäischen Staat im Rahmen eines Studien-
ganges oder einer Weiterbildung oder durch eine sons-
tige ärztliche, pharmazeutische oder zahnärztliche Tä-
tigkeit erworben haben. Lässt sich anhand der vorge-
legten Arbeitszeugnisse oder vergleichbarer Dokumente 
nicht abschließend beurteilen, ob die Antragstellenden 
durch ihre Berufsausübung die nach deutschem Recht 
vorgeschriebenen Fachkenntnisse und Fähigkeiten er-
worben haben, ist eine Kenntnisprüfung zu veranlassen. 
Die Prüfung ist auf die Bereiche zu beschränken, in de-
nen Defizite festgestellt worden sind.

2
Erteilung der Approbation an ausländische Staatsange-
hörige aus Drittstaaten

2.1
Außer den in den Nummern 1.1.2 bis 1.1.6, 1.1.10, 1.2 
und 1.2.6 aufgeführten Nachweisen ist ein Lebenslauf 
mit eingehender und lückenloser Darstellung des Studi-
enganges und beruflichen Werdeganges sowie der per-
sönlichen Verhältnisse vorzulegen. 

Falls für den Ehegatten oder den Lebenspartner die 
deutsche Staatsangehörigkeit angegeben ist, ist diese 
nachzuweisen. In diesem Fall sind darüber hinaus vorzu-
legen

–  Auszug aus dem deutschen Familienbuch oder Nach-
weis über die begründete Lebenspartnerschaft – z. B. 
Lebenspartnerschaftsurkunde oder Auszug aus dem 
Lebenspartnerschaftsbuch – (jeweils nicht älter als ei-
nen Monat), 

–  Meldebescheinigung des Ehepartners oder Lebenspart-
ners (jeweils nicht älter als einen Monat).

Die Nummern 1.1.8 und 1.1.9 sind zu beachten.

Bezüglich der Nachweise über die erhaltene Ausbildung 
sind

–  bei Antragstellenden, die in der Bundesrepublik 
Deutschland eine abgeschlossene Ausbildung erhalten 
haben, die Nummer 1.1.7, 

–  bei Antragstellenden, die in einem der übrigen Euro-
päischen Staaten eine abgeschlossene Ausbildung er-
worben haben, die Nummern 1.2.1 bis 1.2.5 und 1.2.7,

–  bei Antragstellenden, die außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland oder eines anderen Europäischen 
Staates eine abgeschlossene Ausbildung erworben ha-
ben, die Nummern 1.2.7 und 1.3.1 bis 1.3.5.2 

entsprechend anzuwenden.

2.2
Staatsangehörige der mit der Europäischen Union durch 
Europaabkommen verbundenen Staaten haben durch die 
in die Verträge aufgenommenen Bestimmungen über das 
Niederlassungsrecht einen Rechtsanspruch auf Erteilung 
einer Approbation, wenn die Gleichwertigkeit des Aus-
bildungsstandes gegeben ist und sie ihre Absicht zur 
Niederlassung glaubhaft machen. 

Für eine Tätigkeit in der vertragsärztlichen Versorgung 
ist die Qualifikation gemäß § 3 Abs. 2 Buchstabe b 
Ärzte-ZV oder Zahnärzte-ZV, die Erfüllung der weiteren 
Zulassungsvoraussetzungen mit Ausnahme von § 18 
Abs. 1 Buchstabe a Ärzte-ZV oder Zahnärzte-ZV sowie 
das Inaussichtstellen der Zulassung durch den Zulas-
sungsausschuss nachzuweisen. 

Für das Betreiben einer Apotheke oder die Niederlas-
sung als Nichtvertrags(zahn)ärztin oder -vertrags-
(zahn)arzt sind Belege vorzulegen, aus denen sich die 
konkrete Absicht einer selbstständigen Tätigkeit in 
Deutschland ergibt. 

2.3
Im Übrigen kommt eine Erteilung der Approbation an 
Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten nur nach 

–  § 3 Abs. 3 BÄO,

–  § 4 Abs. 3 BApO oder

–  § 2 Abs. 3 ZHG

in Betracht. Hierbei handelt es sich um Vorschriften, die, 
soweit eine abgeschlossene Ausbildung und Gleichwer-
tigkeit des Ausbildungsstandes vorliegen, eine Ermes-
sensentscheidung der zuständigen Behörde ermöglichen. 
Die Antragstellenden haben, auch wenn die Tatbestands-
voraussetzungen vorliegen, keinen Rechtsanspruch auf 
Erteilung der Approbation, sondern nur einen Anspruch 
auf fehlerfreie Ermessensentscheidung.

Die Vorschriften bringen den Willen des Gesetzgebers 
zum Ausdruck, die ärztliche, Arzneimittel- und zahn-
ärztliche Versorgung der Bevölkerung grundsätzlich 
deutschen Berufsangehörigen vorzubehalten, weil diese 
mit der Lebensart und den Bedürfnissen ihrer Patien-
tinnen und Patienten vertraut sind, Kenntnisse über die 
in Deutschland üblichen Diagnostiken, die angewandten 
therapeutischen Verfahren und die pharmazeutische 
Praxis besitzen sowie über die für den jeweiligen Beruf 
wesentlichen Vorschriften des allgemeinen Rechts und 
des Standesrechtes unterrichtet sind.

2.3.1
Die Annahme eines „besonderen Einzelfalles“ im Sinne 
des § 3 Abs. 3 BÄO und des § 2 Abs. 3 ZHG sowie einer 
„außergewöhnlichen Härte“ im Sinne des § 4 Abs. 3 
BApO setzt Besonderheiten in den persönlichen Verhält-
nissen der Antragstellenden voraus, die sie von dem Re-
gelfall der Staatsangehörigen aus einem Drittstaat, die 
in der Bundesrepublik Deutschland tätig werden wollen, 
wesentlich unterscheiden. Dabei kommt es auf eine zu-
sammenfassende Würdigung der persönlichen und be-
ruflichen Situation und die Integration in die hiesigen 
Berufs- und Lebensverhältnisse an.

Die Aufenthaltsdauer für die Ausbildung und die sich 
daraus ergebenden Lebensverhältnisse müssen dabei 
grundsätzlich außer Betracht bleiben.

2.3.1.1
Von einer Integration in die hiesigen Berufs- und Le-
bensverhältnisse kann im Allgemeinen nach einer min-
destens achtjährigen ärztlichen, pharmazeutischen oder 
zahnärztlichen Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgegangen werden. Leben die Antragstellenden 
mit einem deutschen Ehepartner seit mindestens fünf 
Jahren in ehelicher Gemeinschaft oder mit einem deut-
schen Lebenspartner ebenso lange in Lebenspartner-
schaft, reicht eine fünfjährige Berufstätigkeit aus.

2.3.1.2
Ausländische Personen, die als Kinder von Auslände-
rinnen und Ausländern in die Bundesrepublik Deutsch-
land eingereist oder hier geboren sind, den überwie-
genden Teil der Schulausbildung in deutschen Schulen 
und die Berufsausbildung im Inland absolviert haben, 
erfüllen die Kriterien des besonderen Einzelfalles oder 
der außergewöhnlichen Härte. Wurde die Berufsausbil-
dung überwiegend außerhalb eines Europäischen Staates 
durchgeführt, sind die Kriterien des besonderen Einzel-
falls erst nach fünfjähriger Berufstätigkeit in der Bun-
desrepublik Deutschland gegeben.

2.3.1.3
Im Inland abgeleistete Zeiten als Arzt im Praktikum so-
wie ärztliche Tätigkeiten gem. § 10 Abs. 5 BÄO können 
auf die zur Approbationserteilung nach den Nummern 
2.3.1.1 und 2.3.1.2 erforderlichen Mindestzeiten ärzt-
licher Tätigkeit angerechnet werden. Im günstigsten Fall 
darf die verbleibende, außerhalb der Ausbildung zu ab-
solvierende Tätigkeit dreieinhalb Jahre nicht unter-
schreiten.

2.3.2
Bei der für die Erteilung einer Approbation aus „Grün-
den des öffentlichen Gesundheitsinteresses“ oder „im öf-
fentlichen Interesse“ erforderlichen Beurteilung der 
Mangelsituation sind strenge Anforderungen zu stellen.

Die Erteilung einer Approbation zur Behebung regio-
naler und struktureller Engpässe kann schon deshalb 
nicht in Frage kommen, weil mit der Erteilung der Ap-
probation die volle berufliche Freizügigkeit verbunden 
ist.

Unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Gesundheits-
interesses kann die Erteilung eine Approbation praktisch 
nur noch dann in Betracht kommen, wenn eine Spezia-
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listin oder ein Spezialist – z. B. eine Hochschullehrerin 
bzw. ein Hochschullehrer – für eine dauernde Tätigkeit 
in der Bundesrepublik gewonnen werden soll und andere 
qualifizierte Approbierte nicht zur Verfügung stehen. 

2.3.3
Sind alle Voraussetzungen zur Approbationserteilung 
erfüllt, muss das Ermessen betätigt werden. Das Inter-
esse der Antragstellenden ist abzuwägen gegen allge-
meine Interessen, die der Erteilung der Approbation ent-
gegenstehen. Dabei ist in den Abwägungsvorgang auch 
die Möglichkeit der Erteilung einer vorübergehenden Er-
laubnis nach 

–  § 10 Abs. 3 BÄO,

–  § 11 Abs. 3 BApO oder 

–  § 13 Abs. 3 ZHG

einzubeziehen. Die Überlegung, anstelle einer Approba-
tion eine Berufserlaubnis – gegebenenfalls unter Auf-
lagen – zu erteilen, ist grundsätzlich sachgerecht. Eine 
administrative Berufslenkung und Bedarfssteuerung im 
Rahmen staatlicher Gesundheitspolitik ist bei auslän-
dischen Antragstellenden verfassungsrechtlich unbe-
denklich.

Wo die Grenze liegt, bei der ausländische Antragstel-
lende, die den Tatbestand des 

–  § 3 Abs. 3 BÄO,

–  § 4 Abs. 3 BApO oder

–  § 2 Abs. 3 ZHG 

erfüllen, nicht mehr auf eine Berufserlaubnis verwiesen 
werden dürfen, lässt sich nur nach den gesamten Um-
ständen des jeweiligen Einzelfalles bestimmen; zu be-
rücksichtigen sind u. a. Lebensalter, beruflicher Werde-
gang, Fachrichtung und Integration in die deutschen Le-
bensverhältnisse.

Bei ablehnender Entscheidung ist die Ermessensent-
scheidung zu begründen.

2.3.4
Bei der Erteilung der Approbation sind Ausländer dar-
auf hinzuweisen, dass Ausländer aus Drittstaaten neben 
der Approbation noch einen Aufenthaltstitel, der zur 
Ausübung einer Beschäftigung berechtigt, und Auslän-
der aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten eine Arbeitsge-
nehmigung-EU nach § 284 SGB III benötigen. Die Ausü-
bung der Tätigkeit ohne diese Berechtigungen stellt eine 
Ordnungswidrigkeit nach § 404 Abs. 2 SGB III dar, die 
nach § 404 Abs. 3 SGB III mit einer erheblichen Geld-
buße geahndet werden kann. 

3
Aussetzung der Entscheidung über den Approbationsan-
trag

Liegen Verdachtsmomente nach

–  § 3 Abs. 5 BÄO,

–  § 4 Abs. 5 BApO oder

–  § 2 Abs. 5 ZHG

vor und soll deshalb die Entscheidung über die Erteilung 
der Approbation ausgesetzt werden, ist zu prüfen, ob den 
Antragstellenden bis zur Beendigung des Strafverfah-
rens eine Berufserlaubnis erteilt werden kann.

B

Rücknahme, Widerruf, Ruhensanordnung 
der Approbation

1
Rücknahme und Widerruf der Approbation

1.1
Die Approbation ist zu widerrufen, wenn sich Berufsan-
gehörige nach ihrer Erteilung eines Verhaltens schuldig 
machen, aus dem sich Unwürdigkeit oder Unzuverlässig-
keit zur Ausübung des Berufes ergibt.

Die Begriffe Unwürdigkeit und Unzuverlässigkeit haben 
jeweils eine eigenständige Bedeutung.

1.2
Unwürdigkeit zur Ausübung des Berufes ist dann anzu-
nehmen, wenn Berufsangehörige durch ihr Verhalten 
nicht mehr das zur Ausübung des Berufes erforderliche 
Ansehen und Vertrauen besitzen. Auch ein außerhalb des 
Berufes liegendes Fehlverhalten kann den Widerruf der 
Approbation wegen Unwürdigkeit rechtfertigen. Eine 
strafrechtliche Verurteilung, z. B. wegen Betruges, ist da-
her grundsätzlich geeignet, Berufsangehörige als unwür-
dig zur Ausübung des Berufes erscheinen zu lassen.

1.3
Die Zuverlässigkeit muss den besonderen Anforderungen 
des jeweiligen Berufes entsprechen. Entscheidend ist der 
Eindruck der Gesamtpersönlichkeit.

Unzuverlässigkeit liegt vor, wenn Berufsangehörige 
nicht die charakterliche Gewähr für die ordnungsgemäße 
Ausübung des Heilberufes bieten. Sie kann u. a. aus dem 
Fehlen der Eigenschaft der Gewissenhaftigkeit, z. B. bei 
krankhafter Spielleidenschaft oder dem erkennbaren 
Hang zur Missachtung gesetzlicher Vorschriften, gefol-
gert werden, z. B. bei wiederholten Straftaten, vor allem 
im Zusammenhang mit der Berufsausübung.

Anders als bei der Unwürdigkeit ist das Verhalten in der 
Vergangenheit nicht allein ausschlaggebend. Dem Be-
griff wohnt eine prognostische Komponente inne. Es ist 
vorrangig auf die Wahrscheinlichkeit künftiger Geset-
zestreue bei der Ausübung des Berufes abzustellen. Bei 
länger zurückliegenden Verfehlungen ist im Hinblick auf 
die Schwere der Verfehlung bei zwischenzeitlich erwie-
sener Gesetzestreue zu prüfen, welche Bedeutung für die 
Prognosestellung dem Zeitablauf zukommen kann.

1.4
Der Sachverhalt wird in der Regel in einem Straf- oder 
Berufsgerichtsverfahren oder in einem Verfahren zur 
Entziehung der Zulassung als Vertragsarzt oder Ver-
tragszahnarzt ermittelt. Es ist für die Rücknahme oder 
den Widerruf der Approbation vor allem nach den in sol-
chen Verfahren festgestellten Tatsachen zu entscheiden, 
ob es sich dabei um Verfehlungen handelt, die eine Un-
würdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des 
Heilberufes begründen. Es ist aber auch ein Verhalten zu 
berücksichtigen, das Straftatbestände nicht erfüllt, wenn 
es dem Vertrauen in die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Berufspflichten die Grundlage entzieht.

1.5
Eine rechtskräftige straf- oder berufsrechtliche Verur-
teilung, der Entzug der Zulassung zur vertragsärztlichen 
Versorgung oder der Widerruf der Erlaubnis zum Betrei-
ben einer Apotheke rechtfertigen nicht von vornherein 
den Widerruf oder die Rücknahme der Approbation. 
Vielmehr ist in jedem Einzelfall unter Beachtung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu prüfen, ob Art, 
Schwere und Ausmaß der begangenen Verfehlungen die 
Rücknahme oder den Widerruf der Approbation zum 
Schutz öffentlicher Interessen, insbesondere der Patien-
tinnen und Patienten, erfordern.

1.6
Die Rückgabe der Approbationsurkunde nach bestands-
kräftiger Widerrufs- oder Rücknahmeentscheidung rich-
tet sich nach § 52 VwVfG NRW.

2
Anordnung des Ruhens der Approbation

2.1
Die Anordnung des Ruhens der Approbation nach 
–  § 6 Abs. 1 Nr. 1 BÄO,
–  § 8 Abs. 1 BApO oder
–  § 5 Abs. 1 ZHG

setzt voraus, dass gegen die oder den Berufsangehörigen 
wegen des Verdachts einer Straftat ein Strafverfahren 
eingeleitet ist. Auch das staatsanwaltliche Ermittlungs-
verfahren gehört als erster Verfahrensabschnitt zum 
Strafverfahren.

2.2
Eine weitere Voraussetzung für die Ruhensanordnung 
ist, dass die Beschuldigten die ihnen vorgeworfene Straf-
tat mit hoher Wahrscheinlichkeit begangen haben.
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2.3
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die erhobenen Vor-
würfe so schwerwiegend sind, dass sie – falls sie sich 
später als zutreffend herausstellen – die Unwürdigkeit 
oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Heilberufes 
begründen.

2.4
Die Ruhensanordnung ist eine vorläufige Maßnahme 
zum Schutz der Patientinnen und Patienten vor den Ge-
fahren, die mit der Berufsausübung von möglicherweise 
unzuverlässigen Berufsangehörigen verbunden sind, aber 
auch zum Schutz des Vertrauens der Bevölkerung in die 
Integrität der Heilberufe. Sie steht im Ermessen der Be-
hörde. Es ist deshalb erforderlich, bei der Entscheidung, 
ob das Ruhen der Approbation angeordnet werden soll, 
alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen und die Fol-
gen der Anordnung für die Beschuldigten mit den Ge-
fahren, die bei einer weiteren Berufstätigkeit für Dritte, 
insbesondere für Patientinnen und Patienten, eintreten 
könnten, abzuwägen.

2.5
Die Anordnung des Ruhens der Approbation als Arzt 
oder Zahnarzt belässt dem Betreffenden die Möglichkeit, 
die Praxis während der Zeit des Ruhens durch einen 
Vertreter weiterzuführen (so ausdrücklich § 6 Abs. 4 
BÄO).

C
Erneute Erteilung der Approbation

1
Wird die Approbation zurückgenommen oder widerru-
fen, so wird diese unwirksam. Dies gilt auch für den Ver-
zicht. Bei der Neuerteilung einer Approbation müssen 
deshalb alle Voraussetzungen des 

–  § 3 BÄO, 

–  § 4 BApO oder

–  § 2 ZHG

vorliegen. Sofern die ärztliche Ausbildung nach der Be-
stallungsordnung für Ärzte oder nach dem Recht der 
ehemaligen DDR abgeschlossen worden ist, sind anstelle 
des Nachweises nach § 3 Abs. 1 Nummer 4 BÄO die zum 
Zeitpunkt der ärztlichen Prüfungen erforderlichen Vor-
aussetzungen nachzuweisen. Die Zuständigkeit der ent-
scheidenden Behörde ergibt sich aus

–  § 12 BÄO,

–  § 12 BApO oder

–  § 16 ZHG.

2
Bei einer strafrechtlichen Verurteilung sind vornehmlich 
die Bemühungen nach der Tat und nach der Verurtei-
lung, Zuverlässigkeit und Würdigkeit wiederzuerlangen, 
eingehend und kritisch zu beurteilen. Es ist zu prüfen, 
ob eine widerrufliche Erlaubnis zur vorübergehenden 
Ausübung des Heilberufes erteilt werden kann, wenn 
noch Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit oder 
Würdigkeit, insbesondere hinsichtlich der beruflichen 
Eignung zur uneingeschränkten Ausübung des Berufes 
bestehen, jedoch zu erwarten ist, dass die Approbation 
innerhalb oder nach der Frist erteilt werden wird. Hier-
bei ist in zweckentsprechender Weise von der Möglich-
keit der Begrenzung der Erlaubnis auf bestimmte Tätig-
keiten, insbesondere in abhängiger Stellung, Gebrauch 
zu machen. §§ 8 BÄO und 7a ZHG sind zu beachten. 
Auch die Erlaubnis zur probeweisen Ausübung des Apo-
thekerberufes ist auf höchstens 2 Jahre zu befristen. Eine 
lediglich verurteilungsfreie Führung nach der Straftat 
wird im Allgemeinen für die Wiedererteilung der Appro-
bation nicht ausreichend sein, da dies selbstverständlich 
ist.

3
Im Allgemeinen muss die Entziehung der Approbation 
längere Zeit zurückliegen, ehe ein Antrag auf Wiederer-
teilung der Approbation Erfolg haben kann. Ob die Wi-
derrufs- oder Rücknahmegründe beseitigt sind, hängt 
von den besonderen Umständen des Einzelfalles ab.

So ist etwa bei schwerwiegenden Vorwürfen ein zeit-
licher Rahmen von bis zu fünf Jahren nach bestands-
kräftigem Widerruf der Approbation bis zur Neuertei-
lung grundsätzlich nicht unangemessen. Die Erteilung 
einer Berufserlaubnis sollte dabei in der Regel erst zwei 
Jahre vor Ablauf dieser Frist ins Auge gefasst werden.

Zeiten, in denen Berufsangehörige außerhalb der vor-
genannten Fristen auf Grund anderer Verfahren (Entzie-
hung der Zulassung als Vertragsarzt, Berufsverbot etc.) 
nicht beruflich tätig sein durften, können auf die Warte-
zeit grundsätzlich nicht angerechnet werden.

D
Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung des Berufes

1
Unterlagen

Bei Antragstellung sind folgende Unterlagen vorzulegen:

1.1
Bei Anträgen gemäß 

–  § 10 Abs. 1 bis 3 BÄO,

–  § 11 BApO oder

–  § 13 Abs. 1 bis 3 ZHG:

1.1.1
schriftlicher Antrag in deutscher Sprache;

1.1.2
Nachweis über eine abgeschlossene 

–  ärztliche, 

–  pharmazeutische oder 

–  zahnärztliche 

Ausbildung. Teil A Nummern 1.3.1.1 bis 1.3.1.3 sind ent-
sprechend anzuwenden;

1.1.3
Geburtsurkunde und amtlich beglaubigte Ablichtung des 
Staatsangehörigkeitsnachweises, ggf. amtlich beglau-
bigte Ablichtungen der entsprechenden Seiten aus dem 
Reisepass. Bei fremdsprachigen Urkunden gilt Teil A 
Nummer 1.1.8 entsprechend;

1.1.4
Lebenslauf mit Lichtbild; in dem Lebenslauf sind der 
Studiengang und der berufliche Werdegang lückenlos 
darzulegen;

1.1.5
Führungszeugnis, das nicht in früher als einen Monat vor 
der Vorlage ausgestellt sein darf; bei ausländischen An-
tragstellenden entsprechende amtliche Bescheinigungen 
des Heimat- oder Herkunftslandes;

1.1.6
eine Erklärung darüber, ob die Antragstellenden vorbe-
straft oder gegen sie ein gerichtliches Strafverfahren, ein 
staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren anhängig 
ist oder berufs- bzw. disziplinarrechtliche Maßnahmen 
getroffen oder eingeleitet worden sind;

1.1.7
eine ärztliche Bescheinigung, die bei Vorlage nicht älter 
als einen Monat sein darf, aus der hervorgeht, dass die/
der Antragstellende nicht in gesundheitlicher Hinsicht 
zur Ausübung des jeweiligen Berufes ungeeignet ist. In 
Zweifelsfällen ist eine weitere ärztliche oder eine amt-
liche Bescheinigung der unteren Gesundheitsbehörde 
anzufordern;

1.1.8
ggf. Ablichtungen der Zeugnisse über bisher im In- oder 
Ausland ausgeübte heilberufliche Tätigkeiten;

1.1.9
bei wiederholtem Antrag und Antrag auf Verlängerung 
der Berufserlaubnis die zuletzt erteilte Berufserlaubnis;

1.1.10
ggf. amtlich beglaubigte Ablichtung einer in der Bundes-
republik Deutschland erteilten Weiterbildungsbezeich-
nung; 
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1.1.11
Ablichtung der Urkunde über die Verleihung eines aka-
demischen Grades. Von einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule in Deutschland oder in einem 
anderen Mitgliedsstaat der EU einschließlich der Euro-
päischen Hochschulen in Florenz und Brügge sowie der 
Päpstlichen Hochschulen in Rom erteilten Grade können 
in Nordrhein-Westfalen in der verliehenen Form geführt 
werden. Ein sonstiger ausländischer Grad, der auf Grund 
einer Prüfung im Anschluss an ein tatsächlich absol-
viertes Studium von einer nach dem Recht des Her-
kunftslandes anerkannten Hochschule ordnungsgemäß 
verliehen wurde, kann in der verliehenen Form unter 
Angabe der verleihenden Institutionen geführt werden. 
Im Übrigen ist § 119 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 14. März 2000 
(GV. NRW. S. 190/SGV. NRW. 223) in der jeweils gelten-
den Fassung zu beachten;

1.1.12
von ausländischen Antragstellenden (soweit möglich) 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen 
Behörde oder Stelle des Heimatlandes, dass sie zur Aus-
übung des Berufes berechtigt und keine berufs- und dis-
ziplinarrechtlichen Maßnahmen gegen sie getroffen oder 
eingeleitet worden sind.

1.1.13
Antragstellende müssen außerdem vorlegen:

a)   Erklärung über Zweck und Ziel der beabsichtigten 
heilkundlichen Tätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland; 

b)   Bestätigung der Einrichtung, an der der Heilberuf 
ausgeübt werden soll; 

c)   Nachweis über angemessene Kenntnisse der deut-
schen Umgangssprache; Teil A Nummer 1.1.10 Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend;

d)   amtlich beglaubigte Ablichtung des Aufenthaltstitels, 
der zur Arbeitsaufnahme berechtigt (kann ggf. nach-
gereicht werden);

e)   von Antragstellenden aus Entwicklungs- und Über-
gangsländern ist außerdem eine Erklärung der obers-
ten Gesundheitsbehörde des Heimatlandes darüber 
vorzulegen, dass die Weiterbildung in der Bundesre-
publik Deutschland im Interesse des betreffenden 
Staates gewünscht wird. Eine Bescheinigung der Bot-
schaft oder des Konsulats reicht dazu nicht aus. In 
der Bescheinigung soll unter Angabe von Gründen 
auch eine bestimmte Fachrichtung der Weiterbildung 
vorgeschlagen werden;

f)   sofern die Weiterbildung im Rahmen der Entwick-
lungs- und Bildungshilfe erfolgt, eine Erklärung, dass 
die Antragstellenden darüber unterrichtet sind, dass 
nach Abschluss der Weiterbildung im Interesse der 
Gesundheitsversorgung des Heimatlandes sowie aus 
Gründen der mit der Gewährung von Weiterbildungs-
plätzen von der Bundesrepublik Deutschland ver-
folgten entwicklungshilfepolitischen Zielsetzung un-
verzüglich eine Rückkehr in das Heimatland erfolgen 
muss.

1.1.14
Sind die in den Nummern 1.1.5, 1.1.8, 1.1.12, 1.1.13 
Buchstabe e) und 2.4.3 aufgeführten Unterlagen in einer 
fremden Sprache abgefasst, bedürfen sie einer qualifi-
zierten Übersetzung.

1.2
Bei Anträgen gemäß 

–  § 10 Abs. 5 BÄO oder

–  § 13 Abs. 4 ZHG:

1.2.1
die in den Nummern 1.1.1, 1.1.3 bis 1.1.8, 1.1.11 und 
1.1.12 sowie 1.1.13 Buchst. b, c und d aufgeführten Un-
terlagen;

1.2.2
Zeugnis über den Abschluss des Hochschulstudiums;

1.2.3
eine Darstellung der weiteren Ausbildungsabschnitte 
einschließlich der voraussichtlichen Ausbildungsstätten 
sowie Nachweise über die Erforderlichkeit der Tätig-
keiten nach ausländischem Ausbildungsrecht.

1.3
Bei Anträgen gemäß § 10 a BÄO:

1.3.1
schriftlicher Antrag;

1 3.2
gültige zahnärztliche Approbation;

1.3.2.1
gültige Anerkennung als Fachzahnärztin oder als Fach-
zahnarzt für Kieferchirurgie nach den Weiterbildungs-
vorschriften der ehem. DDR oder

1.3.2.2
gültige Anerkennung als Fachzahnärztin oder als Fach-
zahnarzt für eine theoretisch-experimentelle Fachrich-
tung der Medizin nach den Weiterbildungsvorschriften 
der ehem. DDR;

1.3.3
Erklärung darüber, dass die Antragstellenden die ärzt-
liche Tätigkeit in dem jeweiligen Regierungsbezirk aus-
zuüben beabsichtigen. Belege darüber sind beizufügen.

2
Voraussetzungen für die Erteilung einer Berufserlaubnis

Bei der Erteilung einer Erlaubnis nach 
–  § 10 Abs. 1 bis 3 BÄO, 
–  § 11 BApO oder
–  § 13 Abs. 1 bis 3 ZHG
ist Folgendes zu beachten:

2.1
Die Vorschriften gelten für alle Antragstellenden, die 
nach Abschluss ihrer Ausbildung ohne Approbation in 
der Bundesrepublik Deutschland den Beruf als Arzt, 
Apotheker oder Zahnarzt ausüben wollen.

2.2
Die Erteilung einer Berufserlaubnis setzt – abgesehen von 
den in § 10 Abs. 5 BÄO und § 11 Abs. 4 ZHG für bestimmte 
Ausnahmefälle getroffenen Sonderregelungen – stets eine 
abgeschlossene Ausbildung für den Arzt-, Apotheker- oder 
Zahnarztberuf voraus. Ist dieses Tatbestandsmerkmal 
nicht gegeben, muss der Antrag abgelehnt werden.

Teil A Nummern 1.3.1 und 1.3.2 gelten entsprechend.

2.3
Einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer unbe-
schränkten und unbefristeten Erlaubnis haben Ehegat-
ten von Staatsangehörigen eines Europäischen Staates, 
wenn die Staatsangehörigen in Deutschland berufstätig 
oder nach § 2 Abs. 1 Freizügigkeitsgesetz/EU aufent-
haltsberechtigt sind, sowie die Kinder dieser Staatsange-
hörigen, wenn sie noch nicht 21 Jahre alt oder unter-
haltsberechtigt sind.

Die Antragstellenden müssen entweder in der Bundesre-
publik Deutschland die jeweilige Abschlussprüfung be-
standen haben oder einen gleichgestellten Ausbildungs-
abschluss nachweisen sowie entsprechend den Vor-
schriften über die Approbationserteilung die Approbati-
onsvoraussetzungen (keine Unwürdigkeit oder Unzuver-
lässigkeit und gesundheitliche Eignung) erfüllen.

Neben den in Teil D Nummern 1.1.1 bis 1.1.12 vorzule-
genden Unterlagen ist die Aufenthaltsberechtigung des 
Staatsangehörigen durch eine Bescheinigung nach § 5 
Abs. 1 Freizügigkeitsgesetz/EU nachzuweisen. Zusätz-
lich haben Ehegatten den Nachweis der Heirat mit der 
oder dem Staatsangehörigen durch die Heiratsurkunde 
mit qualifizierter Übersetzung sowie durch Vorlage bzw. 
beglaubigter Ablichtung des Reisepasses des Ehepart-
ners sowie einer Erklärung über den Fortbestand der 
Ehe zu erbringen. Die Unterhaltsberechtigung eines Kin-
des ist in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.

Teil D Nummer 1.1.14 gilt entsprechend.
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2.4
Auf die Erlaubniserteilung besteht im Übrigen kein 
Rechtsanspruch, sondern nur ein Anspruch auf ermes-
sensfehlerfreie Entscheidung. Im Rahmen der Ermessens-
ausübung sind bei der in jedem Einzelfall vorzuneh-
menden Güter- und Interessenabwägung das private In-
teresse der Antragstellenden und die öffentlichen Be-
lange, die für oder gegen die Erteilung der Erlaubnis 
sprechen, zu würdigen. Eine ablehnende Entscheidung 
ist zu begründen.

Für eine sachgerechte Ermessensbetätigung ist hinsicht-
lich des öffentlichen Interesses Folgendes zu beachten:

2.4.1
Unter Berücksichtigung des Sinnes und Zweckes der 
BÄO, der BApO und des ZHG ist davon auszugehen, 
dass diese Gesetze die medizinische und zahnmedizi-
nische Versorgung sowie die Versorgung der Bevölke-
rung mit Arzneimitteln grundsätzlich dem in § 3 Abs. 1 
Nr. 1 BÄO, § 4 Abs. 1 Nr. 1 BApO und § 2 Abs. 1 Nr. 1 
ZHG genannten Personenkreis vorbehalten haben. Dar-
über hinaus kann in der Regel die Erlaubnis Personen 
erteilt werden, 

–  die in § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 BÄO, § 11 Abs. 2 
Nr. 1 bis 5 BApO und § 13 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 ZHG ge-
nannt sind, 

–  denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Auf-
enthaltsgesetz erteilt worden ist, 

–  denen eine Niederlassungserlaubnis erteilt worden ist 
und bei denen zugleich zu erwarten ist, dass aufgrund 
persönlicher Umstände von einem nicht nur vorüber-
gehenden Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgegangen werden kann sowie 

–  die in Teil A Nummer 2.3.1.2 aufgeführt sind.

2.4.2
Die Erteilung der Erlaubnis an sonstige Personen ist 
möglich, wenn an deren Tätigkeit in Deutschland unter 
Anlegung eines strengen Maßstabes ein öffentliches In-
teresse besteht. Hierbei können die unterschiedlichsten 
Aspekte Berücksichtigung finden. Die Erlaubnis kann 
z. B. zur Behebung von Mangelerscheinungen in der ärzt-
lichen, zahnärztlichen oder Arzneimittelversorgung, zur 
Deckung eines besonderen Bedarfes oder zu Forschungs-
zwecken erfolgen.

2.4.3
Ausländische Berufsangehörige können zur Fortbildung, 
zur Gewinnung von Auslandserfahrungen oder zum wis-
senschaftlichen Erfahrungsaustausch auf ihrem Gebiet 
zur Ausübung einer unselbstständigen Beschäftigung 
eine befristete Berufserlaubnis erhalten, wenn in einem 
förmlichen Ersuchen der betreffenden ausländischen Re-
gierung die Zweckmäßigkeit des Arbeitsaufenthaltes in 
der Bundesrepublik Deutschland sowie die Rückkehrbe-
reitschaft der Begünstigten bestätigt wird und deren Le-
bensunterhalt einschließlich ausreichendem Kranken-
versicherungsschutz sichergestellt ist.

2.4.3.1
Die Erlaubnis ist auf ein Jahr zu befristen. In begründe-
ten Fällen kann sie um ein weiteres Jahr verlängert wer-
den.

2.4.3.2
Bei Berufsangehörigen aus den in § 34 der Verordnung 
über die Zulassung von neu einreisenden Ausländern zur 
Ausübung einer Beschäftigung vom 22. November 2004 
(BGBl. I S. 2937 – BeschV) aufgeführten Staaten sowie 
bei Staatenlosen ist ein förmliches Ersuchen nicht erfor-
derlich.

2.4.4
Für die Erteilung einer Berufserlaubnis zur Weiterbil-
dung gilt Folgendes:

2.4.4.1
Berufsangehörigen aus Entwicklungs- und Übergangs-
ländern gemäß der Liste des Ausschusses für Entwick-
lungshilfe der OECD kann unter den in Nummer 2.4.3 
aufgeführten Voraussetzungen auch zum Erwerb einer 
Weiterbildung eine Berufserlaubnis erteilt werden. 
Der Kreis der Entwicklungsländer unterliegt fortlau-

fenden Veränderungen; die jeweils gültige Liste ist im 
Internet unter www.daad.de/de/download/entwicklung/
alumniprogramm/dac_liste_2007.pdf oder http://www.
oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf einzusehen.

2.4.4.2
Bei den in Nummer 2.4.3.2 aufgeführten Berufsangehö-
rigen kann auf die in Nummer 2.4.3 genannten Voraus-
setzungen verzichtet werden.

2.4.5
Staatsangehörige aus Entwicklungs- und Übergangslän-
dern im Sinne der OECD, die zum Studium der Human-
medizin, Pharmazie oder Zahnmedizin in die Bundesre-
publik Deutschland eingereist sind und dieses abge-
schlossen haben, sollen in der Regel im Interesse der 
Versorgung ihrer Heimatländer nach Abschluss des Stu-
diums in das Land zurückkehren, dessen Staatsangehö-
rigkeit sie besitzen, und die zur Ausübung einer selbst-
ständigen ärztlichen, pharmazeutischen oder zahnärzt-
lichen Tätigkeit erforderliche praktische Erfahrung dort 
erwerben. Die Ausländerbehörde wird in einem solchen 
Fall bereits bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
deren Verlängerung nach Abschluss des Studiums gem. 
§ 8 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ausschließen. 
Eine Berufserlaubnis, auch für eine Weiterbildung zum 
Erwerb von Bezeichnungen nach dem Heilberufsgesetz, 
soll ihnen in der Bundesrepublik Deutschland nur erteilt 
werden, wenn sie eine mindestens dreijährige Berufspra-
xis in ihrem Heimatland nachweisen können und ein 
förmliches Ersuchen gemäß Nummer 2.4.3 vorliegt.

Nur wenn die Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaub-
nis gem. § 16 Abs. 4 AufenthG oder § 18 AufenthG i.V. m. 
§ 27 Nr.  3 BeschV erteilt hat oder wenn ein besonderes 
öffentliches Interesse an der Tätigkeit in Deutschland 
besteht, können entwicklungshilfepolitische Ziele zu-
rückgestellt werden. Hieran sind strenge Anforderungen 
zu stellen.

2.4.6
Um gesundheitliche Gefährdungen von Patientinnen und 
Patienten zu vermeiden, ist auch eine nur vorüberge-
hende Ausübung 

–  des ärztlichen Berufes gemäß § 10 BÄO,

–  des Apothekerberufes gemäß § 11 BApO oder

–  der Zahnheilkunde gemäß § 13 ZHG

grundsätzlich nur zu erlauben, wenn die Ausbildung der 
in der Bundesrepublik Deutschland vorgeschriebenen 
Ausbildung entspricht.

Das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit ist 
entsprechend Teil A Nummern 1.3.3.1 bis 1.3.5.2 durch-
zuführen.

2.4.6.1
Ausnahmen sind bei den in Nummer 2.4.1 genannten Be-
rufsangehörigen möglich. Diese können trotz einer nicht 
gleichwertigen Ausbildung eine Berufserlaubnis erhal-
ten, wenn sie nach den Feststellungen der Sachverstän-
digenkommission bzw. der Prüfungskommission für den 
Dritten Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung in 
einem Teilbereich den Beruf ausüben können, ohne die 
gesundheitlichen Belange von Patientinnen und Pati-
enten zu gefährden. Haben Berufsangehörige in der Bun-
desrepublik Deutschland eine Gebietsbezeichnung er-
worben, ist eine Stellungnahme der Sachverständigen-
kommission entbehrlich, wenn die Erlaubnis auf das Ge-
biet beschränkt wird. Die Erlaubnis ist mit den Ein-
schränkungen und Nebenbestimmungen zu versehen, die 
den Defiziten der Ausbildung Rechnung tragen. Hierbei 
ist auch über die Teilnahme am Notfalldienst zu ent-
scheiden. Den in 

–  § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BÄO,

–  § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BApO und

–  § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZHG

aufgeführten Personen kann die sachlich eingeschränkte 
Berufserlaubnis auch unbefristet erteilt werden.

2.4.6.2
Bei Personen, die eine Berufserlaubnis für die in Num-
mern 2.4.3 und 2.4.4 genannten Zwecke beantragen, 
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kann von dem Erfordernis einer gleichwertigen Ausbil-
dung ebenfalls abgesehen werden, wenn gewährleistet 
ist, dass durch ihre berufliche Tätigkeit keine Gefahr für 
Patientinnen und Patienten ausgeht. Hierzu wird die Be-
rufserlaubnis in der Regel auf eine Tätigkeit unter Auf-
sicht, Anleitung und Verantwortung einer oder eines ap-
probierten Berufsangehörigen eingeschränkt. Weitere 
Nebenbestimmungen sind möglich.

2.4.6.3
Wird trotz nicht gleichwertiger Ausbildung eine Berufs-
erlaubnis nach Nr. 2.4.6.2 ohne erfolgreiche Kenntnis-
prüfung erteilt, ist hierbei darauf hinzuweisen, dass eine 
Approbation und nach Erreichen des Aufenthaltszwe-
ckes auch eine weitere Berufserlaubnis ohne erfolgreiche 
Kenntnisprüfung nicht erteilt werden können.

2.4.7
Nicht ausreichende Deutschkenntnisse stehen der Ertei-
lung der Berufserlaubnis entgegen. Werden im Rahmen 
der Kenntnisprüfung unzureichende Deutschkenntnisse 
festgestellt, ist eine gegebenenfalls erteilte Berufserlaub-
nis zu widerrufen. 

2.5
Die Erteilung oder Verlängerung einer Berufserlaubnis 
über eine Gesamtdauer von vier Jahren hinaus ist für die 
Ausübung
–  des ärztlichen Berufes nur unter den Voraussetzungen 

des § 10 Abs.  2 Satz 3 und 4 oder des § 10 Abs. 3 BÄO 
und 

–  des Apothekerberufes nur unter den Voraussetzungen 
des § 11 Abs. 2 Satz 4 BApO 

zulässig. 

Die Erteilung oder Verlängerung einer Berufserlaubnis 
für eine zahnärztliche Tätigkeit über die Dauer von drei 
Jahren hinaus ist nur zulässig, wenn die Vorausset-
zungen des § 13 Abs. 2 Satz 3 und 4 oder des § 13 Abs. 3 
ZHG erfüllt sind.

2.5.1
Der für den Abschluss einer Weiterbildung nach § 10 
Abs. 2 Satz 3 BÄO oder § 13 Abs. 2 Satz 3 ZHG erforder-
liche Zeitraum bestimmt sich nach den in den Weiterbil-
dungsordnungen der jeweiligen Kammer vorgeschrie-
benen Zeiten. Diese dürfen nur überschritten werden, 
wenn die Antragstellenden die Verzögerung nicht selbst 
zu vertreten haben. Bei der Beurteilung dieser Frage ist 
ein strenger Maßstab anzulegen. Nicht zu vertreten ha-
ben die Antragstellenden z. B. Unterbrechungen durch 
Krankheit oder durch Elternzeit nach § 15 Bundeserzie-
hungsgeldgesetz.

Ist die Fachrichtung einer begonnenen Weiterbildung 
ohne vorherige Zustimmung der zuständigen Behörde 
gewechselt worden, ist eine Erteilung der Berufserlaub-
nis über die Vier- bzw. Dreijahreszeitgrenze gem. Nr. 2.5 
hinaus unzulässig, weil sie nicht – wie in § 10 Abs. 2 Satz 
3 BÄO und § 13 Abs. 2 Satz 3 ZHG gefordert – dem Ab-
schluss der Weiterbildung dient, die nach Erteilung der 
Berufserlaubnis begonnen wurde.

2.5.2
Nach einer in der Bundesrepublik Deutschland abge-
schlossenen Weiterbildung in einem Gebiet wird eine 
weitere Erlaubnis zum Erwerb einer Schwerpunkt- oder 
Zusatzbezeichnung oder für eine sonstige Spezialisie-
rung nicht erteilt.

2.5.3
Ausnahmsweise darf eine Berufserlaubnis über den Zeit-
raum 
–  in § 10 Abs. 2 BÄO unter den Voraussetzungen des 

§ 10 Abs. 3 BÄO, 
–  in § 11 Abs. 2 Satz 3 BApO unter den Voraussetzungen 

des § 11 Abs. 2 Satz 4 BApO und
–  in § 13 Abs. 2 ZHG unter den Voraussetzungen des 

§ 13 Abs. 3 ZHG 
erteilt werden.

2.5.4
Die Tatbestandsalternativen 

„im Interesse der 

–  ärztlichen Versorgung;

–  der Arzneimittelversorgung oder der

–  zahnärztlichen Versorgung 

der Bevölkerung“ sind gegeben, wenn die Tätigkeit der 
Antragstellenden erforderlich ist, um eine ärztliche, 
pharmazeutische oder zahnärztliche Unterversorgung 
der Bevölkerung zu verhindern. Ab wann eine derartige 
Mangelsituation vorliegt, ist eine Frage der einzelfallbe-
zogenen Bewertung der für die jeweilige Region zur Ver-
fügung stehenden Informationen.

2.5.4.1
Für den ambulanten Bereich ist eine Unterversorgung 
anzunehmen, wenn die in einem Einzugsgebiet vorhan-
denen Praxisstellen in größerem Umfang längerfristig 
nicht besetzt werden können. Ein Mangel in der ärzt-
lichen oder zahnärztlichen Versorgung ist nicht gegeben, 
wenn die ambulante Versorgung des an sich unterbesetz-
ten Versorgungsgebietes durch ein ausgleichendes Ange-
bot in benachbarten Orten oder Ortsteilen sichergestellt 
wird. Das gilt auch für die Arzneimittelversorgung. Das 
Fehlen von Fachärztinnen und Fachärzten kann gegebe-
nenfalls durch an der kassenärztlichen Versorgung be-
teiligte Krankenhausärztinnen und -ärzte ausgeglichen 
werden. Bei einer erheblichen Unterversorgung kann 
auch eine Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des 
Berufs in Niederlassung erteilt werden, wenn der Mangel 
durch keine andere Maßnahme in absehbarer Zeit besei-
tigt werden kann. 

Vor Erteilung der Erlaubnis sind die jeweils zuständige 
Kassenärztliche bzw. Kassenzahnärztliche Vereinigung 
sowie die untere Gesundheitsbehörde zum Stand der 
ärztlichen bzw. zahnärztlichen Versorgung in dem beab-
sichtigten Tätigkeitsbereich und vor einer Erlaubnis zur 
vorübergehenden Ausübung des Berufs in Niederlassung 
auch die zuständige Kammer zur Eignung der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers zu hören.

2.5.4.2
Die Feststellung, inwieweit die Besetzung einer Stelle 

–  in einem Krankenhaus „im Interesse der ärztlichen 
Ver sorgung“,

–  in einer Apotheke „im Interesse der Arzneimittelver-
sorgung“ oder

–  in einer Zahnklinik „im Interesse der zahnärztlichen 
Versorgung“

liegt, kann nur anhand der konkreten Stellensituation 
getroffen werden. Sofern das Stellen-Soll gegenüber dem 
Stellen-Ist eine bedeutsame Differenz aufweist, die 
Stelle bzw. die Stellen zudem nicht in absehbarer Zeit 
wieder besetzt werden können und eine angemessene 
Versorgung der Patienten – notfalls durch ein nahe gele-
genes anderes Krankenhaus, eine Apotheke oder eine 
Zahnklinik – nicht mehr gewährleistet werden kann, ist 
der Tatbestand der Unterversorgung erfüllt. Eine nor-
male Personalfluktuation kann nicht als ärztliche, phar-
mazeutische oder zahnärztliche Unterversorgung gewer-
tet werden.

Tatsächliche Feststellungen und rechtliche Erwägungen 
der Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Arbeit 
im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung eines Aufent-
haltstitels können zur Vermeidung einer wenig zweck-
mäßigen Doppelprüfung zu Grunde gelegt werden.

Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des 
–  ärztlichen Berufes als Chefärztin, Chefarzt, leitende 

Ärztin oder leitender Arzt am Krankenhaus, 
–  Apothekerberufes als verantwortliche Apothekerin 

oder verantwortlicher Apotheker im Sinne von § 2 
Abs. 5 Nr. 2 Apothekengesetz oder 

–  zahnärztlichen Berufes als Chefzahnärztin, Chefzahn-
arzt, leitende Zahnärztin oder leitender Zahnarzt an 
einer Zahnklinik

darf auch im Fall der Unterversorgung nur solchen An-
tragstellenden erteilt werden, die eine mindestens vier-
jährige einschlägige Tätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland nachweisen können und die neben den er-
forderlichen Fachkenntnissen auch die Qualifikation für 
eine leitende Tätigkeit besitzen.
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2.5.4.3
Die Erlaubnis darf nur geeigneten Antragstellern erteilt 
werden. Dabei sind ausländische Berufsangehörige, die 
aus familiären oder anderen Gründen nicht in ihr Hei-
matland zurückverwiesen werden können, zu bevorzugen.

2.5.4.4
Unter den Begriff „Versorgung der Bevölkerung“ fallen 
nicht Forschungsarbeiten, die im Rahmen von Promo-
tions- oder Habilitationsverfahren geleistet werden. Dies 
gilt auch für Forschungsvorhaben an Universitäten oder 
wissenschaftlichen Instituten. Daher ist es nicht zuläs-
sig, eine Berufserlaubnis über die in § 10 Abs. 2 BÄO, 
§ 11 Abs. 2 BApO und § 13 Abs. 2 ZHG genannten 
Zeiträume hinaus zu Forschungszwecken oder zu dem 
Zweck zu erteilen, dass ein laufendes Promotions- oder 
Habilitationsverfahren abgeschlossen werden kann. 

2.5.5
Eine Asylberechtigung der Antragstellenden liegt nur 
dann vor, wenn sie unanfechtbar anerkannt worden ist. 
Die Prüfung der Asylberechtigung findet in einem ge-
sonderten Verfahren nach dem Asylverfahrensgesetz 
statt.

Die Anerkennung der Asylberechtigung wird nachgewie-
sen durch Vorlage des Asylanerkennungsbescheides mit 
Rechtskraftvermerk oder dessen beglaubigter Ablich-
tung oder einer beglaubigten Ablichtung der entspre-
chenden Eintragung im Fremdenpass.

2.5.6
Für ausländische Antragstellende ist die Ehe oder Le-
benspartnerschaft mit einem deutschen Ehegatten oder 
Lebenspartner im Sinne des Artikels 116 GG oder mit 
einem unanfechtbar als asylberechtigt anerkannten Ehe-
gatten oder Lebenspartner durch einen Auszug neueren 
Datums aus dem Familienbuch oder mit der Lebenspart-
nerschaftsurkunde nachzuweisen. Darüber hinaus ist 
eine Erklärung über den Fortbestand der Beziehung ab-
zugeben.

2.5.6.1
Auf ausländische Antragstellende, die mit einem Staats-
angehörigen eines Europäischen Staates verheiratet sind 
oder eine Lebenspartnerschaft führen, ist die Nummer 
2.5.6 entsprechend anzuwenden.

2.5.6.2
Der gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten oder Lebens-
partner im Geltungsbereich des Gesetzes wird durch die 
Meldebescheinigung der Meldebehörde nachgewiesen.

2.5.7
Durch die Einbürgerungszusicherung wird die Einbür-
gerung für den Fall zugesagt, dass die Entlassung aus 
der bisherigen Staatsangehörigkeit nachgewiesen wird. 
Sie wird von der Einbürgerungsbehörde schriftlich er-
teilt und ist i. d. R. auf zwei Jahre befristet; die Verlänge-
rung der Frist ist zulässig.

Der Besitz der Einbürgerungszusicherung rechtfertigt 
die Erteilung oder Verlängerung der Erlaubnis dann, 
wenn der Einbürgerung Hindernisse entgegenstehen, die 
die Antragstellenden nicht selbst beseitigen können. 
 Diese haben nachzuweisen, dass ein Antrag auf Entlas-
sung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit gestellt 
worden ist.

2.5.8
Soweit die Voraussetzungen des 

–  § 10 Abs. 3 Satz 1 BÄO, 

–  § 11 Abs. 2 Satz 4 BApO oder 

–  § 13 Abs. 3 Satz 1 ZHG

vorliegen, steht die Entscheidung über die Erlaubniser-
teilung im Ermessen der Behörde. Bei der Abwägung ist 
zu berücksichtigen, dass Berufsangehörige aus Entwick-
lungs- und Übergangsländern nach Abschluss ihrer Aus- 
und Weiterbildung in ihre Heimatländer zurückkehren 
sollen, um die in der Bundesrepublik Deutschland er-
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Nutzen der 
dortigen Bevölkerung einzusetzen. Dies ist von erheb-
lichem öffentlichen Interesse. Berufsangehörigen aus 
Entwicklungsländern ist daher nach Abschluss ihrer 

Weiterbildung ihre Berufserlaubnis nur dann zu verlän-
gern, wenn eine ärztliche, pharmazeutische oder zahn-
ärztliche Unterversorgung vorliegt, die zu erheblichen 
Einschränkungen in der Patientenbehandlung geführt 
hat. 

Die in diesem Zusammenhang von den Antragstellenden 
oftmals vorgebrachten privaten Belange vermögen ein 
Zurücktreten der entwicklungspolitischen Zielsetzung 
grundsätzlich nicht zu rechtfertigen.

Dem Einwand, die Berufsangehörigen könnten die er-
worbenen speziellen Fachkenntnisse in ihrem Heimat-
land nicht nutzbringend anwenden, ist entgegenzuhal-
ten, dass in den gering entwickelten Ländern jede medi-
zinische, pharmazeutische oder zahnärztliche Tätigkeit 
die vorhandene Unterversorgung lindert und daher die 
Rückkehr auch spezialisierter Berufsangehöriger in das 
Heimatland durchaus eine entwicklungspolitisch sinn-
volle und menschlich zumutbare Maßnahme darstellt.

Das Vorliegen einer Niederlassungserlaubnis präjudi-
ziert nicht ohne weiteres die Erteilung einer Berufser-
laubnis nach § 10 BÄO, § 11 BApO oder § 13 ZHG.

2.5.9
Auch Antragstellenden, die mit einem Ehegatten in ehe-
licher Gemeinschaft oder mit einem Lebenspartner in 
eingetragener Lebenspartnerschaft leben, kann die Be-
rufserlaubnis nach § 10 BÄO, § 11 BApO oder § 13 ZHG 
erteilt werden, wenn der Ehegatte oder der Lebenspart-
ner zu dem in Nummer 2.4.1 genannten Personenkreis 
gehört.

2.6
Die Berufserlaubnis ist, sofern keine in der Bundesre-
publik Deutschland abgeschlossene oder keine gleich-
wertige Ausbildung nachgewiesen wird, grundsätzlich 
auf eine nicht selbstständige und nicht leitende Tätigkeit 
in einem bestimmten 

–  Krankenhaus oder einer ärztlichen Praxis, 

–  einer Apotheke oder 

–  einer Zahnklinik oder zahnärztlichen Praxis

zu beschränken. In allen Fällen, in denen der Tätigkeits-
ort nicht festgelegt wird, ist der Geltungsbereich der Er-
laubnis dahin zu begrenzen, dass sie nur zur Ausübung 
des Berufes an einer Einrichtung in Nordrhein-Westfa-
len berechtigt.

2.7
In den Fällen des 
–  § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 BÄO, 
–  § 11 Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 bis 4 BApO und 
–  § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 ZHG 

sowie des Personenkreises nach Nummer 2.5.9 kann die 
Berufserlaubnis für eine unselbstständige Tätigkeit in 
Kliniken, Apotheken oder ärztlichen bzw. zahnärzt-
lichen Praxen in Nordrhein-Westfalen ausgestellt wer-
den.

2.8
Unbefristete Erlaubnisse nach § 10 a Abs. 1 und Abs. 2 
BÄO sind fachgebietsbezogen, aber regelmäßig nicht auf 
bestimmte Beschäftigungsstellen beschränkt zu erteilen.

2.9
Berufsangehörigen kann auf besonderen Antrag die Ver-
tretung einer/eines niedergelassenen Ärztin/Arztes, 
Fachärztin/Facharztes, Apothekerin/Apothekers, Zahn-
ärztin/Zahnarztes gestattet werden, wenn deren Vertre-
tung durch benachbarte Berufsangehörige nicht möglich 
ist, die Praxis oder Apotheke offen gehalten werden 
muss und die Berufsangehörigen die erforderliche Quali-
fikation besitzen. Ggf. ist eine Stellungnahme der 
Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung einzuholen.

Die Vertretungserlaubnis ist für einen begrenzten Zeit-
raum zu erteilen. Aus Gründen der Patientenerwartung 
soll nur von Berufsangehörigen derselben Fachrichtung 
vertreten werden.

2.10
Personen, die einen gleichwertigen Kenntnisstand nach-
gewiesen oder eine Gebietsanerkennung erhalten haben, 
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kann eine selbstständige und leitende Berufstätigkeit 
aufgrund einer Berufserlaubnis gestattet werden. Ärzte 
und Zahnärzte sollten jedoch ausdrücklich darauf hinge-
wiesen werden, dass sich aus der Berufserlaubnis kein 
Anspruch auf Zulassung zur vertrags(zahn)ärztlichen 
Versorgung ergibt.

2.11
Für die Erteilung der Berufserlaubnis ist das als An-
lage 1 und für die Begleitverfügung das als Anlage 2 bei-
gefügte Muster zu verwenden. Etwaige Einschränkungen 
und Nebenbestimmungen sind in die Erlaubnisurkunde 
aufzunehmen.

2.12
Die Berufserlaubnis ist in den Fällen des § 10 Abs. 1 und 
2 BÄO, des § 11 Abs. 2 BApO sowie des § 13 Abs. 1 und 2 
ZHG in der Regel auf zwei Jahre zu befristen. Bei der 
voraussichtlich letztmaligen Erteilung oder Verlänge-
rung einer Erlaubnis ist in die Erlaubnisurkunde ein 
Hinweis aufzunehmen, dass nach Ablauf der erteilten 
Berufserlaubnis mit einer weiteren Erlaubnis nicht mehr 
gerechnet werden kann.

2.13
Eine Berufserlaubnis darf Staatsangehörigen aus Dritt-
staaten nur erteilt werden, wenn sie einen nach den Vor-
schriften des Aufenthaltsgesetzes zur Arbeitsaufnahme 
in der Bundesrepublik Deutschland berechtigenden Auf-
enthaltstitel – gegebenenfalls in Form eines Sichtver-
merkes – besitzen.

Der Aufenthaltstitel in Form eines Sichtvermerkes ist 
vor der Einreise bei der zuständigen deutschen Aus-
landsvertretung zu beantragen. Sind Antragstellende 
sichtvermerksfrei oder lediglich mit Touristensichtver-
merk eingereist, kann grundsätzlich eine Berufserlaubnis 
nicht erteilt werden. Dies gilt jedoch nicht für Angehö-
rige von Staaten, mit denen auch in Fällen beabsichtig-
ter Erwerbstätigkeit Befreiung vom Sichtvermerk ver-
einbart worden ist.

Ausländischen Antragstellenden aus Drittstaaten, denen 
eine Berufserlaubnis erteilt werden soll, ist zunächst eine 
entsprechende Zusicherung nach dem als Anlage 4 bei-
gefügten Muster in ihr Heimatland zu übersenden. Sie 
soll in der Regel auf sechs Monate befristet sein.

2.14
Eine ausländischen Berufsangehörigen erteilte Berufser-
laubnis ersetzt nicht den nach § 4 Abs. 3 AufenthG er-
forderlichen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer 
Beschäftigung berechtigt, oder die nach § 284 Abs. 1 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 1997 
(BGBl. I S. 595), in der jeweils geltenden Fassung, erfor-
derliche Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit.

3
Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausbildungser-
laubnis

In Ausnahmefällen kann eine Erlaubnis zur vorüberge-
henden Ausübung des 

–  ärztlichen Berufs gem. § 10 Abs. 5 BÄO 

oder des

–  zahnärztlichen Berufs gem. § 13 Abs. 4 ZHG

in der jeweils geltenden Fassung Antragstellenden erteilt 
werden, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
eine ärztliche oder zahnärztliche Ausbildung erworben, 
diese Ausbildung aber noch nicht abgeschlossen haben, 
wenn

1.   die Antragstellenden aufgrund einer das Hochschul-
studium abschließenden Prüfung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland die Berechtigung zur be-
schränkten Ausübung des ärztlichen oder zahnärzt-
lichen Berufs erworben haben,

2.   die aufgrund der Erlaubnis auszuübende Tätigkeit 
zum Abschluss der ärztlichen oder zahnärztlichen 
Ausbildung erforderlich ist und

3.   die Antragstellenden zum Personenkreis des § 10 
Abs. 5 Satz 2 BÄO oder § 13 Abs. 4 Satz 4 ZHG gehö-
ren.

3.1
Die Erlaubnis ist auf die Tätigkeiten und Beschäfti-
gungsstellen zu beschränken, die dafür nach der jewei-
ligen ausländischen Ausbildungsordnung in Betracht 
kommen. Sie darf nur bis zu einer Gesamtdauer der Tä-
tigkeit erteilt werden, die für den Abschluss der auslän-
dischen Ausbildung notwendig ist. Die Erlaubnis ist in 
der Regel mit der Auflage zu versehen, dass die Tätigkeit 
unter Aufsicht, Anleitung und Verantwortung eines Be-
rufsangehörigen erfolgt, der die Approbation oder die 
Berufserlaubnis besitzt.

3.2
Eine Approbation oder Berufserlaubnis nach § 10 Abs. 1 
BÄO oder § 13 Abs. 1 ZHG kann nur erteilt werden, 
wenn der Ausbildungsstaat den Abschluss der ärztlichen 
oder zahnärztlichen Ausbildung bestätigt hat.

3.3
Für die Erteilung der Erlaubnis ist das als Anlage 5, für 
das Begleitschreiben das als Anlage 6 beigefügte Muster 
zu verwenden.

E
Erteilung der Erlaubnis zur unbefristeten Ausübung

des ärztlichen Berufes oder des Apothekerberufes
§ 2 Abs. 2 BÄO, § 2 Abs. 2 BApO

1
Personen, die die Voraussetzungen des 

–  § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 BÄO

oder des

–  § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BApO

erfüllen und die infolge eines körperlichen Gebrechens 
zur uneingeschränkten Ausübung des ärztlichen- oder 
des Apothekerberufes ungeeignet sind, kann auf Antrag 
eine unbefristete Berufserlaubnis nach § 2 Abs. 2 BÄO 
oder § 2 Abs. 2 BApO erteilt werden, wenn sie in einem 
Teilbereich den ärztlichen- oder Apothekerberuf ausü-
ben können, ohne die Gesundheit von Patientinnen und 
Patienten oder sich selbst zu gefährden.
2
Die Antragstellenden haben die in Teil A Nummern 1.1.1 
bis 1.1.5 und 1.1.7 aufgeführten Unterlagen vorzulegen. 
Teil A Nummern 1.1.8 bis 1.1.10 sind zu beachten.

3
Der Teilbereich der Tätigkeit, der die Voraussetzungen 
der Nummer 1 erfüllt, ist durch eine fachärztliche Be-
scheinigung nachzuweisen. In Zweifelsfällen ist eine 
amtliche Bescheinigung der unteren Gesundheitsbehörde 
oder eine Stellungnahme der Ärztekammer bzw. Apothe-
kerkammer anzufordern.

4
Die Berufsausübung ist entweder durch Beifügung von 
Nebenbestimmungen nur unter bestimmten Vorausset-
zungen zu gestatten oder auf die ärztlichen oder phar-
mazeutischen Tätigkeiten zu beschränken, die die An-
tragstellenden trotz ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen verrichten können.

F
Rücknahme und Widerruf

Rücknahme und Widerruf einer Berufserlaubnis richten 
sich nach den §§ 48 bzw. 49 VwVfG NRW.

G
Unterrichtung

Von den getroffenen Entscheidungen 

nach den 

–  §§ 3, 5, 6, 8, 9, 10 und 10 a BÄO ist die zuständige Ärz-
tekammer, 

–  §§ 4, 6, 7, 8, 10 und 11 BApO ist die zuständige Apo-
thekerkammer

und 

Anlage 1
Anlage 2

Anlage 4

Anlage 5
Anlage 6
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–  §§ 2, 4, 5, 7, 7a und 13 ZHG ist die zuständige Zahn-
ärztekammer

gem. § 5 Abs. 3 Heilberufsgesetz zu unterrichten.

Über Entscheidungen nach §§ 3, 5, 6 BÄO, §§ 2, 4, 5 
ZHG sowie über den Verzicht nach § 9 BÄO oder § 7 
ZHG von zur vertragsärztlichen Versorgung zugelas-
senen Personen ist die Kassenärztliche Vereinigung und 
bei zur vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassenen 
Personen die Kassenzahnärztliche Vereinigung zu infor-
mieren.

Darüber hinaus ist die Behörde, die die Approbation er-
teilt hat, in den Fällen der §§ 5, 6 und 9 BÄO, der §§ 6, 7, 
8 und 10 BApO und der §§ 4, 5 und 7 ZHG zu unter-
richten.

Sind die Entscheidungen nach den §§ 5 und 6 BÄO, den 
§§ 6 und 8 BApO oder nach den §§ 4 und 5 ZHG wegen 
Unzuverlässigkeit, Ungeeignetheit oder Unwürdigkeit 

ergangen, sind diese in das Bundeszentralregister einzu-
tragen. Wird eine Erlaubnis nach § 8 BÄO bzw. § 7a 
ZHG oder die Approbation erneut erteilt, ist die Eintra-
gung zu entfernen. 

H
In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

Dieser RdErl. ergeht im Einvernehmen mit dem Innen-
ministerium und dem Ministerium für Innovation, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie. Er tritt am Tage 
nach seiner Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 
31. 12. 2010 außer Kraft. Mein RdErl. vom 4. 12. 1991 
(SMBl. NRW. 21220) sowie die RdErl’e. des Ministeriums 
für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie vom 
7. 1. 2004 (SMBl. NRW. 2123) und vom 11. 4. 2003 (SMBl. 
NRW. 21220) werden aufgehoben. 
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Anlage 1 
 (zu D 2.11) 

Frau/Herrn ................................................................................................. 
geb. am ........................................................ in: ......................................... 
wird aufgrund des
§ 10 der Bundesärzteordnung 1
§ 11 der Bundes-Apothekerordnung 1
§ 13 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde 1

in der derzeit geltenden Fassung die 

Erlaubnis

zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen 1, zahnärztlichen Berufes1, des 
Apothekerberufes 1

in/an .......................................................................................................... 

für die Zeit vom ............................. bis …………………widerruflich erteilt.

Auflagen und Bedingungen: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………….
…………………………………………………………………………………
………………
Diese Berufserlaubnis ist nur gültig, wenn ein Aufenthaltstitel vorliegt, der zur 
Ausübung einer Beschäftigung berechtigt. 

Mein Schreiben vom ....................... ist Bestandteil dieser Erlaubnis.  

Die Bezirksregierung

Im Auftrag  

                                           
1 Nichtzutreffendes weglassen
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Anlage 2 
(zu D 2.11)

DIE BEZIRKSREGIERUNG

Postanschrift:  

Ihr Zeichen und Tag  Mein Zeichen

Betrifft: Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung 

–  des ärztlichen Berufes gem. § 10 Bundesärzteordnung 
(BÄO) 1

–  des ärztlichen Berufes gem. § 10 a BÄO 1

–  des Apothekerberufes gem. § 11 Bundes-Apotheker-
ordnung (BApO) 1 

–  des zahnärztlichen Berufes gem. § 13 des Gesetzes 
über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG) 1

Bezug: Ihr Antrag vom 

Anlage: 1 Urkunde 

Sehr geehrte

Als Anlage übersende ich Ihnen die beantragte Erlaubnis 
zur vorübergehenden Ausübung des 
ärztlichen Berufes gem. § 2 Abs. 2 BÄO 1 
ärztlichen Berufes gem. § 10 a BÄO 1

ärztlichen Berufes gem. § 10 Abs.  ...  BÄO 1

Apothekerberufes gem. § 2 Abs. 2 BApO 1

Apothekerberufes gem. § 11 BApO 1

zahnärztlichen Berufes gem. § 13 ZHG.1

Die Erlaubnis wird Ihnen erteilt: 

  um Ihnen aus entwicklungs- und bildungshilfepoli-
tischen Gründen eine Weiterbildung in dem Fachge-
biet ………………………. zu ermöglichen,1, 2

  um Ihnen Gelegenheit zu geben, Ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen in der Medizin 1, Arzneimittelversor-
gung 1, Zahnmedizin 1 zu erweitern,1, 2 

  im Rahmen des wissenschaftlichen Erfahrungs-
austausches auf medizinischem Gebiet,1 dem Gebiet 
der Arzneimittelversorgung,1 zahnmedizinischem 
 Gebiet1, 2

  im Interesse der ärztlichen 1 zahnärztlichen 1 Versor-
gung Arzneimittelversorgung 1 der Bevölkerung,1

 
  im Hinblick auf Ihre erfolgte Anerkennung als Asyl-

berechtigter,1

  im Hinblick auf die Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis nach § 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz,1

1 Nichtzutreffendes weglassen
2  wird eine Erlaubnis ohne Kenntnisprüfung erteilt, ist vor Erteilung ei-

ner Approbation oder einer Berufserlaubnis zu einem anderen Zweck 
die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes zu überprüfen.

  weil die Ihnen zugesicherte Einbürgerung aus außer-
halb Ihrer Person liegenden Gründen nicht vollzogen 
werden kann,1

  im Hinblick auf Ihre Ehe/Lebenspartnerschaft mit 
einem deutschen Ehepartner/Lebenspartner 1

  im Hinblick auf Ihre Ehe/Lebenspartnerschaft mit 
einem Ehepartner/Lebenspartner, der Staatsangehö-
riger eines anderen Vertragsstaates über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum (EWR) ist,1

  im Hinblick auf die Berechtigung, als Fachzahnärz-
tin oder als Fachzahnarzt gebietsbezogen ärztlich tä-
tig zu sein,1

  im Hinblick auf die Ihnen erteilte Niederlassungser-
laubnis und Ihren voraussichtlich dauernden Aufent-
halt in der Bundesrepublik Deutschland,1

 1

Außer der von mir erteilten Berufserlaubnis benötigen 
Ausländer aus Drittstaaten noch einen Aufenthaltstitel, 
der zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt oder 
eine Arbeitsgenehmigung – EU nach § 284 SGB III. Die 
Ausübung der Tätigkeit ohne diese Berechtigung stellt 
eine Ordnungswidrigkeit nach § 404 Abs. 2 SGB III dar, 
die nach § 404 Abs. 3 SGB III mit einer erheblichen 
Geldbuße geahndet werden kann.

Ich bitte Sie, sich unter Vorlage dieser Berufserlaubnis 
bei der für den Ort Ihrer Berufsausübung zuständigen 
unteren Gesundheitsbehörde anzumelden. 

Sie unterstehen gem. § 2 des Heilberufsgesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403/SGV. NRW. 2122) in der 
jeweils geltenden Fassung der zuständigen Ärztekam-
mer 1 Apothekerkammer 1 Zahnärztekammer 1 und sind 
verpflichtet, sich bei dieser anzumelden. 

Gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gebührengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524/SGV. 
NRW. 2011) in Verbindung mit der Tarifstelle 10.1.2/ 
10.1.3 des Gebührentarifs der Allgemeinen Verwaltungs-
gebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262/
SGV. NRW. 2011) in der z. Z. geltenden Fassung, sind 
für diese Entscheidung eine Verwaltungsgebühr in Höhe 
von ................... Euro zu entrichten und Auslagen in 
Höhe von ...................... Euro zu erstatten. 

Die nachstehend aufgeführten Hinweise sind zu be-
achten: 

1.
In der Bundesrepublik Deutschland berechtigt grund-
sätzlich nur der Besitz der deutschen Approbation als 
Ärztin oder als Arzt 1 Apothekerin oder Apotheker 3 
Zahnärztin oder Zahnarzt 1 zur dauernden Ausübung des 
ärztlichen 1 zahnärztlichen 1 Berufes Apothekerberufes 1.

2.
Die vorübergehende Ausübung des ärztlichen Berufes 1 
zahnärztlichen Berufes 1 Apothekerberufes 1 ist aufgrund 
einer Berufserlaubnis nach § 10 BÄO 1 13 ZHG 1 11 
BApO 1 zulässig. Diese Erlaubnis darf nur widerruflich 
und nur bis zu einer Gesamtdauer von höchstens vier 1 
drei 1 Jahren bzw. bis zum Abschluss einer sofort begon-
nenen ärztlichen 1 zahnärztlichen 1 Weiterbildung erteilt 
werden. Ausnahmsweise darf eine Erlaubnis über die ge-
nannten Zeiträume hinaus erteilt werden, wenn es im In-
teresse der ärztlichen 1 zahnärztlichen 1 Versorgung Arz-
neimittelversorgung 1 der Bevölkerung liegt oder wenn 
die Antragstellenden 

– unanfechtbar als Asylberechtigte anerkannt sind oder 

–  eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 Aufent-
haltsgesetz erhalten haben, oder 

3  Nichtzutreffendes weglassen
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–  mit einem deutschen Ehepartner im Sinne des Artikels 
116 des Grundgesetzes verheiratet sind oder mit einer/
einem deutschen Lebenspartner(in) eine Lebens part-
nerschaft führen, die oder der ihren bzw. seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes hat, oder 

–  im Besitz einer Einbürgerungszusicherung sind, der 
Einbürgerung  jedoch Hindernisse entgegenstehen, die 
die Antragstellenden nicht selbst beseitigen können. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Erteilung einer 
Erlaubnis. Sie kann auf bestimmte Tätigkeiten be-
schränkt werden und wird grundsätzlich auf eine nicht 
selbständige und nicht leitende Tätigkeit in einem Kran-
kenhaus oder in einer ärztlichen Praxis 1 in einer Zahn-
klinik 1 oder in einer zahnmedizinischen Praxis 1 in einer 
Apotheke 1 in NRW begrenzt. Ärztinnen und Ärzte 1 Apo-
thekerinnen und Apotheker 1 Zahnärzte und Zahnärzte 1, 
denen eine Erlaubnis erteilt worden ist, haben im Üb-
rigen die Rechte und Pflichten einer Ärztin oder eines 
Arztes (§ 10 Abs. 6 BÄO) 1 einer Apothekerin oder eines 
Apothekers (§ 11 Abs. 4 BApO) 1 einer Zahnärztin oder 
eines Zahnarztes (§ 13 Abs. 5 ZHG) 1.

3.
Bei einer aus Gründen der Weiterbildung erteilten Er-
laubnis ist nach begonnener Weiterbildung ein Wechsel 
in ein anderes Gebiet oder Teilgebiet nur zulässig, wenn 
er von mir vorher genehmigt worden ist.

4.
Jeder Antrag auf Erteilung der Approbation oder der Er-
teilung oder Verlängerung einer Erlaubnis ist persönlich 
zu stellen und ausführlich zu begründen. Hierbei sollen 
Zweck und Ziel der Tätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland angegeben werden. Diesem Antrag, der 
rechtzeitig – bei einem Verlängerungsantrag mindestens 
3 Monate vor Ablauf der Frist – gestellt werden soll, 
bitte ich, folgende Nachweise beizufügen: 

a)   beglaubigte Fotokopie des Aufenthaltstitels nach den 
Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes, 

b) ggf. Arbeitsgenehmigung-EU,

c)   ausführliches Zeugnis der Chefärztin oder des Chef-
arztes oder des Arbeitgebers über die seit der zuletzt 
erteilten Erlaubnis ausgeübte Tätigkeit, 

d)   weitere Unterlagen zum Nachweis der im Antrag an-
geführten Gründe.

5.
Von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule in Deutschland oder in einem anderen Mitglieds-
staat der EU einschließlich der Europäischen Hochschu-
len in Florenz und Brügge sowie der Päpstlichen Hoch-
schulen in Rom erteilten akademischen Grade können in 
Nordrhein-Westfalen in der verliehenen Form geführt 
werden. Ein sonstiger ausländischer Grad, der auf Grund 
einer Prüfung im Anschluss an ein tatsächlich absol-
viertes Studium von einer nach dem Recht des Her-
kunftslandes anerkannten Hochschule ordnungsgemäß 
verliehen wurde, kann in der verliehenen Form unter 
Angabe der verleihenden Institutionen geführt werden. 
Im Übrigen ist § 119 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 14. März 2000 
(GV. NRW. S. 190/SGV. NRW. 223) in der jeweils gelten-
den Fassung zu beachten.

6. 
Beabsichtigen Sie, im Anschluss an diese Berufserlaub-
nis die Approbation als Ärztin oder Arzt 4 Apothekerin 
oder Apotheker 1 Zahnärztin oder Zahnarzt 1 zu beantra-
gen, so muss der Antrag auf Erteilung spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Berufserlaubnis bei der zuständi-
gen Approbationsbehörde eingegangen sein. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die Kenntnisprüfung zeitge-
recht vor Ablauf der Berufserlaubnis durchgeführt und 
der Antrag auf Approbation bearbeitet werden kann. 
Sollten Sie nicht rechtzeitig vor Ablauf der Berufser-

4  Nichtzutreffendes weglassen

laubnis einen Antrag auf Approbation stellen, ist eine 
Verlängerung der Berufserlaubnis nicht mehr möglich. 
Sollten Sie ohne Berufserlaubnis den Beruf der Ärztin/
des Arztes 1 der Apothekerin/des Apothekers 1 der Zahn-
ärztin/des Zahnarztes 1 ausüben, machen Sie sich straf-
bar.

7.
Wer, ohne zur Ausübung des ärztlichen oder zahnärzt-
lichen Berufes berechtigt zu sein, die Heilkunde ausübt, 
kann gem. § 5 des Heilpraktikergesetzes vom 17. Februar 
1939 (RGBl. I S. 251), geändert durch Gesetz vom 
2. März 1974 (BGBl. I S. 469), oder § 18 ZHG mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft 
werden. Sie machen sich also auch dann nach diesen 
Vorschriften strafbar, wenn Sie ärztlich 1 oder zahnärzt-
lich 1 tätig werden, obwohl Ihre Berufserlaubnis abgelau-
fen, aufgehoben oder aus sonstigen Gründen ungültig 
geworden ist. 

    Mit freundlichen Grüßen

    Im Auftrag 

Anlage 3
(zu A 1.3.5)

Verfahrensgrundsätze

der Prüfungskommission zur Ermittlung der 
Gleichwertigkeit des ärztlichen Kenntnisstandes

1.
Die Prüfungskommission wird auf Ersuchen der zustän-
digen Bezirksregierung tätig. Der Prüfungskommission 
obliegt es festzustellen, ob Antragstellende die für die 
Erteilung der Approbation erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen. Dabei soll auch 
ermittelt werden, ob die Bewerberin oder der Bewerber 
über die für die Berufsausübung notwendigen Deutsch-
kenntnisse verfügt. Das Gleiche gilt für das Berufser-
laubnisverfahren. Bei unzureichenden Deutschkenntnis-
sen ist die Prüfung abzubrechen. Sie gilt in diesem Fall 
als nicht unternommen. 

2.
Die Prüfung orientiert sich im Wesentlichen an den An-
forderungen des Zweiten Teils der Ärztlichen Prüfung 
gemäß der Approbationsordnung für Ärzte.

3.
Die Kommission stellt bei Bedarf auch fest, ob und ggf. 
unter welchen Einschränkungen trotz nicht gleichwer-
tiger Hochschulausbildung ohne Beeinträchtigung der 
gesundheitlichen Belange von Patientinnen und Pati-
enten eine Berufserlaubnis erteilt werden kann.

4.
Die Prüfung erfolgt vor einer Kommission, der neben 
dem Vorsitz drei weitere Mitglieder angehören. Der Vor-
sitz und die übrigen Mitglieder der Kommission werden 
von der Bezirksregierung Münster (Landesprüfungsamt 
für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie) berufen.

Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium, 
die ersuchenden Bezirksregierungen und das Landesprü-
fungsamt sind berechtigt, an den Prüfungen und an den 
Beratungen über die Ergebnisse teilzunehmen.

5.
Die Antragstellenden werden zur Prüfung geladen, nach-
dem sie die notwendigen Auslagen an das Landesprü-
fungsamt gezahlt haben. Die Prüfung findet in Gruppen 
zu je vier, höchstens fünf Kandidaten statt und umfasst 
die Fächer Innere Medizin und Chirurgie sowie weitere 
fächerübergreifende Aufgaben unter Einschluss allge-
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meinmedizinischer Fragen. Sie soll für jeden Kandidaten 
nicht länger als eine Stunde dauern. Wegen des besonde-
ren Stellenwertes für den Patientenschutz sollen sich die 
Fragestellungen an den Anforderungen der ärztlichen 
Praxis ausrichten und die fächerübergreifenden Aufga-
ben immer Fragen zur Toxikologie, zur klinischen Phar-
makologie, zum Strahlenschutz und zur Notfallmedizin 
enthalten.

6.
Die Sitzungen der Kommission sind nicht öffentlich. Sie 
trifft ihre Feststellungen mehrheitlich. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag.

7.
Der Vorsitz teilt Antragstellenden im Anschluss an die 
Prüfung die Feststellungen der Kommission mit. Über 
das Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift zu ferti-
gen, die der ersuchenden Bezirksregierung zugeleitet 
wird. Die Feststellung eines nicht gleichwertigen Kennt-
nisstandes ist eingehend zu begründen.

8.
Die Mitglieder der Kommission werden nach Maßgabe 
des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und 
Sachverständigen entschädigt.

9.
Die Mitglieder der Kommission sind zur Verschwiegen-
heit verpflichtet.

10.
Die Antragstellenden haben für die Teilnahme an der 
Prüfung die in der Allgemeinen Verwaltungsgebühren-
ordnung festgelegte Gebühr zu entrichten.

Anlage 3 a 
 (zu A 1.3.5)

Verfahrensgrundsätze

der Prüfungskommissionen der Zahnärztekammern
Nordrhein und Westfalen-Lippe

zur Ermittlung der Gleichwertigkeit des 
zahnärztlichen Kenntnisstandes

1.
Die Zahnärztekammern sind nach § 3 Abs. 2 der Verord-
nung zur Regelung der Zuständig keiten nach Rechtsvor-
schriften für Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psycho-
therapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten und Apotheker i.V. m. § 9 Abs. 4 Heilberufsgesetz 
(HeilBerG) für die Durchführung der Kenntnisprüfungen 
nach § 2 Abs. 2 ZHG zuständig. Sie bestellen dazu min-
destens je eine Prüfungskommission. 

2. 
Die Kommission besteht aus zwei Hochschullehrerinnen 
oder Hochschullehrern der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde sowie je einer oder einem Beauftragten der 
Zahnärztekammer und der zuständigen Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung. Sie wählt einen Vorsitz, der an der 
Hochschule lehren sollte. Jedes Mitglied der Kommission 
hat eine oder mehrere Vertretungen. Die Mitglieder und 
ihre Vertretungen werden im Einvernehmen mit der für 
den Kammersitz zuständigen Bezirksregierung von der 
Zahnärztekammer berufen.

Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium 
und die ersuchenden Bezirksregierungen sind berechtigt, 
nicht stimmberechtigte Vertretungen in die Kommission 
zu entsenden. 

3. 
Die Prüfungskommission wird auf Ersuchen der zustän-
digen Bezirksregierung tätig. Der Prüfkommission ob-
liegt es, festzustellen, ob Antragstellende die für die Er-

teilung der Approbation erforderlichen Kenntnisse, 
 Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen. Dabei soll auch 
ermittelt werden, ob die Bewerberin oder der Bewerber 
über die für die Berufs ausübung notwendigen Deutsch-
kenntnisse verfügt. Das Gleiche gilt auch für Berufser-
laubnisverfahren.

Bei unzureichenden Deutschkenntnissen ist die Prüfung 
abzubrechen. Sie gilt in diesem Fall als nicht unternom-
men.

4. 
Die Kommission kann auch die Feststellung treffen, ob 
und ggf. unter welchen Einschränkungen eine zahnärzt-
liche Tätigkeit trotz nicht gleichwertiger Ausbildung 
ohne Beeinträchtigung der gesundheitlichen Belange von 
Patientinnen und Patenten möglich ist. 

5. 
Die Prüfung orientiert sich an den Anforderungen der 
zahnärztlichen Abschlussprüfung. Sie besteht aus 3 Ab-
schnitten: 1. einem schrift lich-theoretischem, 2. einem 
praktischen und 3. einem mündlichen Teil. Die Teil-
nahme am mündlichen Teil der Prüfung ist nur möglich, 
wenn im praktischen Teil die Gleichwertigkeit festge-
stellt worden ist.

Ergibt sich die Notwendigkeit einer erneuten Prüfung, 
müssen sowohl der praktische als auch der theoretische 
Teil wiederholt werden.

6. 
In der praktischen Prüfung haben die Antragstellenden 
unter den simulierten Bedingungen einer Zahnarztpraxis 
zahnärztliche Leistungen zu erbringen. Die praktische 
Prüfung beinhaltet die nachstehenden Verrichtungen: 

Konservierende Maßnahmen

–  Füllungstherapien im Front- und Seitenzahnbereich 
mit plastischen Materialien. 

–  Endodontische Behandlung eines natürlichen Zahnes 
mit den üblichen Maßnahmen einschließlich notwen-
diger Röntgenkontrolle.

Prothetik

–  Präparation und Abformung für eine Verblendkrone, 
temporäre Versorgung des präparierten Zahnes. 

–  Präparation und Abformung für eine Teilkrone und 
temporäre Versorgung des präparierten Zahnes. 

–  Präparation und Abformung für eine Vollguss-Krone 
und temporäre Versorgung des präparierten Zahnes. 

–  einfache zahntechnische Arbeit. 

Chirurgie

–  Auswahl sachgerechten Instrumentariums bei vorge-
gebener chirurgischer Indikation.

–  Richtiger Einsatz der Instrumente.

Paradontologie

–  Auswahl sachgerechten Instrumentariums bei vorge-
gebener paradontaler/paradontal-chirurgischer Indi-
kation.

–  Richtiger Einsatz der Instrumente.

Die praktische Prüfung dauert maximal vier Stunden. 
Während dieser Zeit steht Hilfspersonal für die Betreu-
ung und Einweisung an vorhandenen technischen Gerä-
ten, jedoch nicht zur Behandlungsassistenz, zur Verfü-
gung. 

7. 
Die theoretische Prüfung erfolgt schriftlich und münd-
lich. Modelle, prothetische Arbeiten, Röntgenbilder etc. 
können zur Prüfung hinzugezogen werden.
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Im Rahmen der theoretischen Prüfung haben die Antrag-
stellenden aufgrund vorhandener Modellunterlagen, des 
Röntgenbefundes, des PA-Status und unter Verwendung 
der zur Verfügung gestellten Hilfsmittel innerhalb von 
45 Minuten unter Aufsicht für eine Befundsituation dif-
ferenzial-therapeutische Vorschläge zu entwickeln und 
schriftlich zu begründen. Die Vorschläge sind vor Beginn 
der praktischen Prüfung abzu ge ben. Sie können im Rah-
men der mündlichen Prüfung erörtert werden.

Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die in § 40 der 
Approbationsordnung für Zahnärzte genannten Fächer. 
Sie dauert in der Regel 45 Minuten pro Bewerberin und 
Bewerber.

8. 
Die Sitzungen der Kommission sind nicht öffentlich, der 
Ablauf ist zu protokollieren. Bei der mündlichen Prü-
fung und bei den Beratungen über die Ergebnisse des 
praktischen und des theoretischen Teils müssen alle Mit-
glieder der Kommission anwesend sein. Die Kommission 
trifft ihre Feststellungen mehrheitlich. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag.

Der Vorsitz teilt im Anschluss an die Prüfung den Be-
werberinnen und Bewerbern die Feststellungen der 
Kommission mit.

Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die der ersuchenden Bezirksregierung zugeleitet 
wird. Die Feststellung eines nicht gleichwertigen Kennt-
nisstandes ist ausführlich zu begründen.

9. 
Zur Deckung der durch die Tätigkeit der Kommission 
entstehenden Kosten erheben die Kammern von den Be-
werberinnen und Bewerbern nach § 9 Abs. 5 HeilBerG 
Gebühren. Die als Mitglieder in den Kommissionen täti-
gen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer werden 
nach Maßgabe der geltenden Entschädigungsregelung 
der für diese Kommission zuständigen Zahnärztekam-
mer entschädigt. Die Beauftragten der zahnärztlichen 
Körperschaften werden nach den Ordnungen der entsen-
denden Körperschaften entschädigt.

10.
Die Mitglieder der Kommissionen sind zur Verschwie-
genheit verpflichtet. 

Anlage 4 
  (zu D 2.13)

DIE BEZIRKSREGIERUNG

Postanschrift:  

Ihr Zeichen und Tag  Mein Zeichen

Betrifft: Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Aus-
übung des ärztlichen 1 zahnärztlichen 1 Berufes Apothe-
kerberufes 1

Sehr geehrte

Aufgrund der von Ihnen eingereichten Nachweise bin ich 
bereit, Ihnen eine widerrufliche Erlaubnis zur vorüber-
gehenden Ausübung des ärztlichen 1 zahnärztlichen 1 Be-
rufes Apothekerberufes 1 in nicht selbständiger und nicht 
leitender Tätigkeit am/in 

.................................................................................................

.................................................................................................

zu erteilen. Die Erlaubnis soll Ihnen erteilt werden zur

.................................................................................................

Diese Zusicherung ist bis zum ............................ befristet. 

Um eine berufliche Tätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland aufnehmen zu können, benötigen Sie einen 
Aufenthaltstitel nach den Vorschriften des Aufenthalts-
gesetzes vom 30. Juli 2004 in der jeweils geltenden Fas-
sung, der Sie zur Ausübung einer Beschäftigung berech-
tigt. Dieser ist vor Ihrer Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland bei der in Ihrem Heimatland zuständigen 
deutschen Auslandsvertretung in der Form des Sichtver-
merks (Visum) unter Vorlage der Einstellungserklärung/
Arbeitsvertrag des deutschen Arbeitgebers einzuholen. 

Von dem Sichtvermerk bitte ich, mir nach Ihrer Einreise 
in die Bundesrepublik Deutschland eine amtlich beglau-
bigte Fotokopie zu übersenden. Ohne Vorlage des Sicht-
vermerkes kann Ihnen die beantragte Erlaubnis nicht er-
teilt werden. 

Ich mache Sie schon jetzt darauf aufmerksam, dass Sie 
den Beruf in der Bundes republik Deutschland nur vorü-
bergehend ausüben dürfen. 

Diese Zusicherung auf Erteilung einer Berufserlaubnis 
berechtigt Sie noch nicht, eine Tätigkeit in der Bundes-
republik Deutschland aufzunehmen. 

     Mit freundlichen Grüßen 

     Im Auftrag 

     (Unterschrift)

Anlage 5
(zu D 3.3)

Bezirksregierung

Frau/Herrn …..

wird gem. 
§ 10 Abs. 5 Bundesärzteordnung 1
§ 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde 1
in der derzeit geltenden Fassung die

E r l a u b n i s

zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen 1 zahn-
ärztlichen 1 Berufes für die Tätigkeit, die zum Ab-
schluss der ärztlichen 1 zahnärztlichen 1 Ausbildung in 
………………….............………. erforderlich ist, bis zum 
………………….... widerruflich erteilt. 

Die Erlaubnis ist beschränkt auf eine nicht selbststän-
dige und nicht leitende Tätigkeit unter Aufsicht, Anlei-
tung und Verantwortung von Ärztinnen/Ärzten 1 Zahn-
ärztinnen/Zahnärzten 1, die eine Approbation oder eine 
unbeschränkte Berufserlaubnis nach § 10 Abs. 1 bis 3 
BÄO 1 § 13 Abs. 1 bis 3 ZHG 1 besitzen. Sie gilt nur im 
Rahmen einer spezifischen Ausbildung zur Ärztin 1/zum 
Arzt 1 für Allgemeinmedizin 1/Weiterbildung 1 zur Fach-
ärztin 1/zum Facharzt 1 zur Fachzahnärztin 1/zum Fach-
zahn arzt 1 für ….....…………....................….. /Tätigkeit als 
…………………………….2.1  Nichtzutreffendes weglassen
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Die Tätigkeit darf nur in/an ….……… verrichtet werden. 

Ort  Datum    (Siegel)

(Unterschrift)

(Auf der Rückseite der Urkunde sind die abgeleisteten 
Ausbildungsabschnitte zu bestätigen)

Anlage 6
(zu D 3.3)

Die Bezirksregierung

Postanschrift:  Nachnahme:

Kap- 03 331, Tit. 111.1
Lfd. Nr. 24/

Ihr Schreiben vom ……..........

mein Aktenzeichen: …............

Betrifft: Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des 
ärztlichen Berufes gem. § 10 Abs. 5 Bundesärzteordnung 
(BÄO) 1
zahnärztlichen Berufes gem. § 13 Abs. 4 des Gesetzes 
über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG) 1

Bezug: Ihr Antrag vom ….........

Anlage: 1 Urkunde

Sehr geehrte ……………………………. ,

als Anlage übersende ich Ihnen die beantragte Erlaubnis 
zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufes 
gem. § 10 Abs. 5 BÄO 1 /des zahnärztlichen Berufes gem. 
§ 13 Abs. 4 ZHG 1.

Die Erlaubnis wird erteilt, um Ihnen die Möglichkeit zu 
geben, die in ...................................... begonnene ärztliche 1 
zahnärztliche 1 Ausbildung in Nordrhein-Westfalen ab-
schließen zu können. Sie gilt nur für Tätigkeiten entspre-
chend den Vorschriften des Ausbildungsstaates. 

Die Erlaubnis wird Ihnen widerruflich bis 
zum ……………….. erteilt. Sie ist beschränkt auf eine 
nicht selbstständige und nicht leitende Tätigkeit unter 
Aufsicht, Anleitung und Verantwortung von Ärztinnen 
und Ärzten 1/Zahnärztinnen und Zahnärzten 1, die eine 
Approbation oder Berufserlaubnis besitzen, in einer 
(zahn-)medizinischen Einrichtung in Nordrhein-West-
falen in den Fächern und für die Zeit, die zum Abschluss 
Ihrer Ausbildung nach der maßgeblichen Ausbildungs-
ordnung in ……………………….. erforderlich sind.

Die abgeleisteten Ausbildungsabschnitte sind auf der 
Rückseite der Originalurkunde von der/dem verantwort-
lichen Chefärztin/Chefarzt 1 Chefzahnärztin/Chefzahn-
arzt 1 zu bescheinigen.

Eine deutsche Approbation kann Ihnen nur erteilt wer-
den, wenn Ihnen der Ausbildungsstaat den Abschluss der 
ärztlichen 1 zahnärztlichen 1 Ausbildung bestätigt hat 
und die weiteren Voraussetzungen für die Erteilung vor-
liegen.

Folgende Hinweise bitte ich darüber hinaus zu beachten:

Von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule in Deutschland oder in einem anderen Mitglieds-
staat der EU einschließlich der Europäischen Hochschu-
len in Florenz und Brügge sowie der Päpstlichen Hoch-
schulen in Rom erteilten akademischen Grade können in 
Nordrhein-Westfalen in der verliehenen Form geführt 
werden. Ein sonstiger ausländischer Grad, der auf Grund 
einer Prüfung im Anschluss an ein tatsächlich absol-
viertes Studium von einer nach dem Recht des Her-
kunftslandes anerkannten Hochschule ordnungsgemäß 
verliehen wurde, kann in der verliehenen Form unter 
Angabe der verleihenden Institutionen geführt werden. 
Im Übrigen ist § 119 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 14. März 2000 
(GV. NRW. S. 190/SGV. NRW. 223) in der jeweils gelten-
den Fassung zu beachten.

Wer ohne zur Ausübung des ärztlichen 1 zahnärztlichen 1 
Berufes berechtigt zu sein, die Heilkunde ausübt, kann 
gem. § 5 des Gesetzes über die berufsmäßige Ausübung 
der Heilkunde ohne Bestallung – Heilpraktikergesetz – 
vom 17. Februar 1939 (RGBl. I S. 251), geändert durch 
Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), oder § 18 ZHG 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft werden. Sie machen sich also nach diesen Vor-
schriften auch dann strafbar, wenn Sie den ärztlichen*) 

zahnärztlichen*) Beruf ausüben, obwohl Ihre Berufser-
laubnis abgelaufen, aufgehoben oder aus sonstigen 
Gründen ungültig geworden ist.

Angehörige aus Drittstaaten benötigen außer der von mir 
erteilten Berufserlaubnis einen Aufenthaltstitel, der sie 
zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt. Die Auf-
nahme einer Beschäftigung ohne diesen Titel stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer erheblichen Geld-
buße geahndet werden kann.

Staatsangehörige der neuen EU-Mitgliedsstaaten dürfen 
eine Tätigkeit nur mit einer Genehmigung der Bundesa-
gentur für Arbeit nach § 284 SGB III ausüben. Für 
Staatsangehörige der übrigen EU-Mitgliedsstaaten ist 
eine Arbeitserlaubnis nicht erforderlich.

Sie sind verpflichtet, sich unter Vorlage dieser Berufser-
laubnis bei der zuständigen Ärztekammer 1 Zahnärzte-
kammer 1 anzumelden.

Gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gebührengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen i. d. F. der Bekanntmachung vom 
23. August 1999 (GV. NRW. S. 524/SGV. NRW. 2011) in 
Verbindung mit der Tarifstelle 10.1.2/10.1.3 des Gebüh-
rentarifs der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 
vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. 262/SGV. NRW. 2011) in der 
z. Zt. geltenden Fassung sind für diese Entscheidung eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von …... € zu entrichten und 
Auslagen in Höhe von …... € zu erstatten. Den Gesamt-
betrag in Höhe von …... € habe ich durch Nachnahme er-
hoben.

     Mit freundlichen Grüßen

     Im Auftrag

– MBl. NRW. 2007 S. 58
1 Nichtzutreffendes weglassen 
2 entsprechend den Vorschriften des Ausbildungsstaates ergänzen
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Hinweis 
für die Bezieher des Ministerialblattes 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Einbanddecken zum Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen – Jahrgang 2006 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2006 Einband-
decken für 1 Band vor zum Preis von 12,00 Euro zuzüg-
lich Versandkosten.

In diesem Betrag sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1. 3. 2007 unter Angabe der 
Kundennummer an den Verlag erbeten.

– MBl. NRW. 2007 S. 76

Einzelpreis dieser Nummer 4,95 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 57,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 115,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax: (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerhalb 
eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. Wenn nicht

innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf

Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf
Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach
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